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Eine Auseinandersetzung mzt; Ernst Fraenkel, Der Doppelstaat, Rückübersetzung 
aus dem Englischen von Manuela Schöps in Zusammenarbeit mzt dem Verfasser, 
Frankfurtl Mam-Köln 1974, 257 Seiten, Europäische Verlagsanstalt, 24,- DM" 

Trotz umfangreicher Nationalsozialismusforschung zeitgeschichtlicher Provenienz 
stellen die Analysen der linken deutschen Emigration - der äußeren wie der inneren 
(als deren Produkt Fraenkel sein Buch bezeichnet, vgl. S. 13) - immer noch 
herausragende Arbeiten zum Faschismus dar. Erinnert sei an die Analysen von 
Franz Neumann, Otto Kirchheimer, Theodor W. Adorno und Max Horkheimer, 
Paul Sering, Arthur Rosenberg, schließlich an den 1973 zum ersten Mal publizierten 
Augenzeugenbericht von Alfred Sohn-Rethel'. 
Diese Arbeiten wurden zum großen Teil erst in den späten 60er Jahren in der 
Bundesrepublik bekannt, sei es, daß sie endlich übersetzt, oder - auch wenn sie 
immer noch nicht in deutscher Sprache vorliegen' - durch die kritische, sich 
marxistischen Kategorien zuwendende Faschismus-Diskussion' >veröffentlicht< 
wurden. In dieser Zeitschrift wurde vor allem die Funktion von Recht und Justiz im 
Nationalsozialismus diskutiert, wobei die zentralen Inhalte der Arbeit von Fraenkel 
wiederholt kritisch dargestellt oder zitiert wurden'. In dieser Untersuchung soll 

,. Zu Ernst Fraenkel s. a. die RezensIon m diesem Heft S. }26 von Wolfgang Luthardt. Zum Problem der 
RoUe der Justiz Im NationalSOZIalismus vgl. auch die RezensIon von Richard Schmld in diesem Heft 
S. J}t. 

U. a. Franz Neumann, BeheTM/h. The Structure and PractlCe of Natwnal Soaalism, New York-London 
[942 ('[966), vgl. die Besprechung In KJ 1969, S. 317 f.; OtlO Kirchhelmer, Staatsgefüge und Recht des 
dntren Reiches (unter dem Pseudonym Dr. Hennann Seitz), Ill: Der deutsche Staat der Gegenwart, hg. 
Carl Schmm, Hamburg 1935; ders., Die Rechtsordnung des NationalsOZialismus (194I), KJ 1971, S. 356, 
auch abgedruckt in: ders ., Funktionen des StaalS und der Verfassung. 10 Analysen, FrankfurtIMam 1972, 
S. II 5-[42; A. Gur1and 1 Kirchheuner 1 Neumann, The Fate of Smaff BUSIness zn the Th"d Reich, 
Washington t943; Theodor W. Adoeno 1 Max Horkhelmer, Dialektik cUr Aufklärung, New York '944; 
Th. W. Adoeno u. a., The Authontanan Personafity, New York 19jO; Paul Senng, Die Wandlungen des 
KapItalismus 1 Der FaschISmus, In : Zeitschrift für SOZIalismus, 2 (1935), Nr. 22-27; ders ., Jenseits des 
K"pltalismus, Nürnberg 1946 ; FaschISmus und Kap,talismus, hg. W Abendroch, Frankfurt [967 (mit 
ArbeIten von O . Bauer, H . Marcuse, A. Rosenberg, A. Thalhelmer); A1fred Sohn-Rethe!, Okonom .. 
und Klassenstruklur des deutschen FaschISmus, hg. und emgel. von AgnolilBlanke/ Kadntzke, Frankfurtl 
Malfi 1973. 

I Neumanns Behemoth Ist noch immer mcht In deutsch erschienen , ebenso emes der wlchugscen Bücher 
über die NS-Wirtschaft ZWISchen 1933 und 1937/ 38: Arthur Schweltzer, Big BusUless In the Th"d Rerch, 
Bloorrungton/ USA 1964. Dagegen wurde das [000 Selten dicke Aufstieg und Fall des Dntren Reiches von 
William L. Shirer (englisch 1960) Innerhalb emes Jahres übersetzt und steh, Se1l196[ auf den BeSlseller1i­
steno Die personaliSIerenden Bücher über Hider (Alan Bullock, Hilfer, Düsseldorf "967 und neuerdings 
Joachim C. Fests Hider. Biographie) haben schnell die 100 oooer-Grenze überschntten. 

j Vgl. die Arbeiten In den ZeItschriften Das Argument, KntJSche JUstlZ, Probleme des Klassenkampfs. 
, Vg1. ans besondere die Besprechung m Krmsche JUSIIZ [969, S. JI9 f.; Helmut Ridder, Zur Verfassungs­

doklnn des NS-Staates, In: KJ '969, 5.221-243; Alexander von BtÜnneck, Die JustIZ Im deutschen 
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deshalb versucht werden, das Werk m die allgememe Faschismusdiskussion ein­
zuordnen. 

I. Klassengesellschaft und demokratIscher Verfassungsstaat - Zum Scheitern des 
Refonmsmus 

Allgemein gibt den Arbeiten der Emigranten die Tatsache ihre Bedeutung, daß sie 
von einem politischen "Standpunkt« aus geschrieben wurden, der keiner parteipoli­
tischen Linie unmittelbar verpflichtet war. Entweder hatten die Autoren einen 
solchen Standpunkt nie eingenommen (vor allem die »Frankfurter Schub,) oder sie 
hatten sich im Verlauf der Krise der Weimarer Republik allmählich davon entfernt, 
sei es daß die politische Krise einen linkssozialistischen Kurs, wie ihn etwa Kirch­
heimer vertrat, völlig illusorisch erscheinen ließ, sei es, daß den sozialdemokratisch 
orientierten Autoren sukzessiv die Erkennmis von der Unfähigkeit der deutschen 
Sozialdemokratie und der Gewerkschaften aufgedrängt wurde'. Fraenkel, der als 
Arbeitsrechtler, Anwalt und Syndikus den Gewerkschaften und der SPD verbunden 
war, entwickelte in diesem Prozeß eine scharfe Kritik des Reformismus der Weima­
rer Sozialdemokratie (vgl. S. 162 f., 207), die ihn zur Ausprägung marxistischer 
Argumentationslinien führte. Aber ähnlich wie anderen galt seine Parteilichkeit dem 
Proletariat als Klasse und nicht einem organisierten politischen Teil, bezog sich 
seine Kritik konsequent auf das Ganze der kapitalistischen Gesellschaft. 
Diese Position stellte sowohl eine Stärke wie eine Schwäche dar. Ihre Stärke zeigt 
sich in der Analyse, weil der Faschismus aus der Sicht und im Interesse seiner Opfer 
analysiert wird. Sowohl Fraenkel als auch Neumann oder Kirchheimer haben in 
ihrer politISchen wissenschaftlichen Analyse des deutschen Faschismus das »Wesen« 
dieser bürgerlichen Herrschaftsform besser erkannt (und dabei eine bewunderns­
Werte Materialfülle verarbeitet) als alle mit Quellenanalysen etc . gespickten zeitge­
schichtlichen Werke nach ihnen. Die Schwäche ihrer Position (das gilt nicht für 
Kirchheimer) zeigt sich darin, daß die Rezeption des Marxismus ein Ergebnis der 
Enttäuschung am Reformismus war, allerdings ohne jede Möglichkeit der prakti­
schen "Umsetzung«. Dies war die Voraussetzung für die Relativierung des Marxis­
mus zu einer bloßen »Methode« (so auch Schumacher nach 1945), die man später 
zugunsten anderer wissenschaftlicher und politischer Orientierungen und unter 
dem antikommunistischen Druck der bundesrepublikanischen Nachkriegszeit auf­
geben konnte. Dieses Aufgeben des Marxismus war jedoch in doppelter Hinsicht 
ein Verdrängungs- und nicht ein Verarbeitungsprozeß. Zum einen war schon die 
Rezeption des Marxismus ein Produkt der Krise der bürgerlichen Gesellschaft seit 
dem Ende der 20er Jahre, welches den krisenerzeugten Erscheinungsformen des 
Kapitalismus verhaftet blieb und dessen Grundstrukturen nicht zureichend erfaßte. 
Zum anderen holte der »Schock« des Stalinismus die alten reformistischen Vorstel­
lungen wieder aus der Versenkung, je mehr Marxismus und Stalinismus identifiziert 
wurden. 
In seinen biographischen Selbstdarstellungen kommt dies bei Fraenkel deutlich zu 
Tage. Entweder er entschuldigt sich für seine »an mehr als einer Stelle ein wenig 
,vulgär-marxistisch«, erscheinenden Schriften damit, daß am Ende der Weimarer 
Zeit die Philosophisch-Okonomischen Manuskripte noch nicht bekannt gewesen 

FaschISmus. In : KJ 1970, 5·2\-35; s.'. die welteren Nachweise in KJ '970. S. '. Fn. sowIe in den 
jährlichen InhaltSverzeIchnissen der KJ unter den StIchworten .Natlonalsozlalismus und Recht. und 
.Rechtsgeschlchte. ; s. a. die In diesem Heft S. 33' In der Fußnote zltlerten RezenSIOnen der KJ. 

, VgJ. Neumann, Behemoth. S. H 1.. 45. 
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seien' oder er relativiert seine Neigung, "die Richtigkeit der marxistischen Analyse 
des Faschismus anzuerkennen« mit der Bemerkung, dies sei nur möglich gewesen, 
weil die »fundamentalen Veränderungen, die sich in der UdSSR unter dem Regime 
Stalins und in den USA im Zeichen des New Deal vollzogen« hänen, von ihm 
damals völlig vernachlässigt worden seien. Dieser Hinweis auf die -nicht einheit­
liche« Einstellung zum Marxismus, die Fraenkels »gesamtpolitische Entwicklung«' 
reflektiert, soll nicht ein Hinweis auf etwaiges »Renegatentum« sein, wie er von 
links oft gegen ehemalige Marxisten vorgebracht Wird. Es geht um die Brüche in 
seiner theoretischen Entwicklung, die von seinen Anhängern gern geglättet werden. 
Fraenkel selbst hat, wenn auch zögernd, seine »marxistischen« Schriften wieder 
veröffentlicht und ihren analytischen Wert, den sie seinem radikalen Engagement 
für die Arbeiterklasse und der Rezeption der damals bekannten Marxschen Werke 
verdanken, weiterhin anerkannt. 
Durch die späte Veröffentlichung ist allerdings jene Spurenverwischung begünstigt 
worden, der die Erkenntnis des Zusammenhangs von Kapitalismus und Faschismus 
jahrelang zum Opfer gefallen ist. Und es ist bezeichnend, daß die Gralshüter der 
westdeutschen Nachkriegsideologie in Fraenkel im wesentlichen nur den Theoreti­
ker des »Neopluralismus« sehen' und die Spurenverwischung auch auf den "Dop­
pelstaat« ausdehnen möchten. Das hat natürlich seine Gründe. Der "Doppelstaat« 
stellt eine Provokation in mehrerer Hinsicht dar: er widerlegt erstens die nach I945 
kunstvoll- vornehmlich aus legitimatorischen Gründen ausgebaute Totalitarismus­
theorie schon zu einem frühen Zeitpunkt (vgl. z. B. S. 21, 92 f. , IJo) derart präzise, 
daß eine frühere Veröffentlichung in der BRD objektiv nicht »in die Landschaft« 
paßte. So galt und gilt das Buch den Zeitgeschichtlern und Politologen als Buch der 
-Erfahrungen mit dem Totalitarismus«', dem zugleich entgegengehalten wird, durch 
seine Beschränkung auf eine bestimmte Zeitspanne (I933-38) das "Wesen« des 
totalitären Regimes rucht voll erkannt zu haben". Zweitens analysiert Fraenkel 
Phänomene der justizfönnigen Verfolgung politischer Gegner und des politischen 
Ausnahmezustandes in einer bürgerlichen Gesellschaft, die keineswegs auf den 
Nationalsozialismus beschränkt sind (vgl. zur historischen Kontinuität S. I84-202), 
sondern - etwa in der Kommunistenverfolgung in den 50er und Anfang der 60er 

6 Ernst Fraenkd, ZJ4r SOZW/Oglf der KlassenJl4stlz und Aufsätze zur Verfassungskroe 19JI-J2. mit emem 
Vorwort zum Neudruck, Darmstadt t968, S. XI. 

, Ernst FraenkeI, ReformIsmus und Pluralismus. Materialien zu emer ungeschnebenen politischen Auto­
bIographIe, zusgest. und hg. von Falk Esche und Frank Grube, Hamburg 1973, S. 25 f. (Vgl. die 
Besprechung rn diesem Heft S. }l6). 

• Vgl. die Beiträge von Schwan, Steffani und Kremendahl in Günther Doeker / Winfned Steffani, 
KlassenJustiz und Pluralismus. Festschrift für Emst Fraenkel zum 75. Geburtstag, Hamburg t973 · 

, Hans Kremendahl, Von der dialektischen Demokratze zum Pluralümus. Kontinuität und Wandel Im 
Werk Ernst Fraenkels, In: Doeker/Steffanr (FN 8), S. 381-394, 386 . 
Dieser Einwand Wird sowohl von selten der Totalitansmustheorle vorgebracht wie von selten an emer 
Theone des Faschismus als Herrschaftsform des Monopolkapitals onenoerten Autoren. Hans Buchhelm 
(Die 55 - Das HeTTschafrsmstTument, In: BuchhOlm/ Broszati Jacobsen/Krausmck, Anatomie des 55-Staa­
tes. Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte zum Ausschwltz-Prozeß, Bd. I, Olten und Freiburg 1965, 
S. 21 f1.) setzt der Fraenkelsehen These vom Doppelstaat die These von ernem Nebenemander . außer­
nonnattver Führergewaltc und ... nonnatlver StaatLichkelte entgegen, welches schnttwelse dadurch aufge­
hoben wurde, daß die .Führergewalt. die . Staadichkert. schließlich verdrängt habe. Dies resultiert aus 
der Logik der TeTTonnStrumente, der Buchhclm folgt und bel deren Verfolgung er die mchtterrorrsll­
sehen Reproduktlons- und Hcrrschaftsformen des FaschISmus außer acht läßt (vgl. h,erzu Punkt III 
dieser Arbeit). Auch von der anderen Seile Wird Fraenkels These kntlslert, weil sIe die teTTorotlSche Form 
der Herrschaft des Kapitalismus unterschätze. Vgl. die Besprechung des Buches von Franclszek Ryszka, 
DeT Staat des Ausnahmezustandes (polnIsch) rn KJ 1970, S. 1161. Rernhard OpltZ (Ober die Entstehung 
u"d Verhmderung von FaschISmus, rn: Das Argument, 16 [1974], Nr. 87, S. 54}-60}) geht so welt, 
Fraenkel rn die Reihe der Rehabilitamen des FaschIsmus einzureihen, die über die Konstatlerung erner 
.pluralistlschen. Herrschaftsform des FaschIsmus diesen vom Vorwurf des Totalit'ren freIsprechen, um 
ihn nun voll gegen den Kommunrsmus zu wenden (S. 547 H.) . So recht OpltZ In der Kritik der ReVISIon 
der Totalirarrsmustheorre und ihrer Motivation haben mag, Fraenkel trifft dieser absurde Vorwurf nlch!. 

22J 
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Jahre sowie in den Berufsverboten seit 1971 - auch ansatzweise in der Bundesrepu­
blik möglich waren und sind. Und drittens beschreibt der "Doppelstaat«, wenn man 
ihn im Zusammenhang mit den Arbeiten zur Klassenjustiz und zur Verfassungskrise 
der Weimarer Republik sieht, das Scheitern reformistischer und liberal-demokrati­
scher Illusionen angesichts einer globalen Faschisierung nicht in Tennini der 
Resignation und der Anpassung, sondern in Begriffen eines politischen und intellek­
tuellen Widerstandes, der beispielhaft wirken könnte. 
Als Anwalt der Gewerkschaftsbewegung hoffte Fraenkel vor dem Faschismus 
ebenso wie seine »Klienten«, dem Kapitalismus im Rahmen bürgerlich-demokrati­
scher Verfassungsinstitutionen Stück für Stück Rechtspositionen abringen zu kön­
nen, die sowohl im individuellen und kollektiven Arbeitsrecht als auch in der 
allgemeinen Gesetzgebung Bestandteil einer »unverbrüchlich geltenden Rechtsord­
nung«" werden sollten, hinter die es kein Zuruck mehr geben konnte. Er ging dabei, 
wie viele linke Theoretiker in der Weimarer Zeit, von dem schon von Marx 
konstatierten allgemeinen Widerspruch aller bürgerlichen Verfassungen aus, nach 
dem die beherrschten Klassen, vor allem die organisierten Lohnarbeiter durch das 
allgemeine Wahlrecht in den Besitz der politischen (ohne die gesellschaftliche) 
Macht gesetzt werden, daß aber die herrschende Klasse in ihrer gesellschaftlichen 
Macht ohne eindeutige politische Garantien bestätigt würde". Mittels der Legislati­
ve sollte der organisierte Kampf der Arbeiterbewegung die nur parlanIentarische 
Demokratie schrittweise gesellschaftlich fundieren und zur »sozialen Demokratie« -
oder wie Fraenkel es ausdruckte: zur "kollektiven« oder "dialektischen« Demokra­
tie weiterführen". Diese Vorstellungen gingen sowohl von der Erkenntnis des 
Klassencharakters der Weimarer Gesellschaft und damit von der Labilität des 
politischen Zustandes aus, wie sie zugleich meinten, auf der Basis der Parität, des 
politischen und - bezogen auf den Verteilungskampf - ökonomischen Gleichge­
wichts der Klassen durch eine "Vergesetzlichung der Wirtschaft«'· die Vorherrschaft 
der bürgerlichen Klasse brechen, diese gar "aus dem Eigentum ... verdrängen«" zu 
können. Der Widerspruch zwischen Klassengesellschaft und demokratischem Ver­
fassungsstaat sollte einmal durch die Integration der Organisationen der Arbeiterbe­
wegung in den Staat und durch politische Kompromisse mit den gesellschaftlich 
Herrschenden aufgehoben werden. Zum andern wies die Konzeption der Uberwin­
dung der Klassenstruktur über dieses Kompromißsystem hinaus, hielt der Refor­
mismus am Endziel, dem Sozialismus fest. Die Konzeption Integration der Arbei­
terbewegung in den demokratischen Staat beinhaltete die Vorstellung von dessen 
Neutralität, während in der Konstatierung des Klassencharakters der Gesellschaft 
die Erkenntnis des Klassencharakters des Staates angelegt war. In den Analysen zur 
Klassenjustiz arbeitet Fraenkel diesen Charakter heraus. In den Schriften zur 
Verfassungskrise 1931-1932 wird für ihn zunehmend deutlich, wie die Weimarer 
Verfassungskompromisse und deren gesellschaftlich-politische Fundierungen (die 
»Arbeitsgemeinschaft«) von der herrschenden Klasse aufgekündigt wurden. Die 

" Vgl. die Argumentation In SOZIOlogie der KlassenJustiz . . (FN 6) und 1m Doppelstaat,S. [36 H., [51 H., 
160 . 

.. Karl Man<, Die Klassenkämpfe In Frankreich 1848-185°, In: Marx-Engels-Werke, Berlin (DDR), Bd. 7, 
S. 43. Dieser Widerspruch splelte vor allem in den Verfassungs analysen Ouo Kirchheuners eme große 
Rolle. Vgl. etwa ders., WeImar - und was dann? Analyse emer Verfassung (1930), In: ders., Politik und 
Verfassung, FrankfurtiMam '964, S. 9-56. 

" Vgl. hierLu Bemhard Blanke, Theonen zum VerhältnIS von Staat und Gesellschaft, Kapitel 7+, m: 
Blanke/]ürgens/Kastendiek, Kntik der PolitISchen Wissenschaft, 1 Bde., FrankfurtiMaln-New York 
1975, S. 16,-168 . 

.. Hermann Heller, Rechtsstaat oder Diktatur (1919), In: ders., Gesammelte Schriften, hg. von Draht u. a., 
3 Bde., LOiden [971, Bd. II, S. 461. 

" A. a. 0., S. 448. 
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Ambivalenz der politischen Zustände wird zugunsten der gesellschaftlichen Macht­
struktur entschieden. 
In dieser Zeit hatte Fraenkel, ebenso wie Hermann Heller, die Hoffnung, daß über­
wegen der großen Krise offensichtlich notwendige" - Veränderungen des politischen 
Systems wenigstens der Rechtsstaat gerettet werden könnte. Als das nicht mehr 
möglich schien, zog er - im Gegensatz zu Heller - revolutionäre Konsequenzen: 
nicht mehr die Parität sei das Ziel, sondern die 

-Herrschaft der Arbeiterklasse .. . Zur ErreIchung dieses Ziels bedarf unter den gegenwärti­
gen Verhältnissen die Arbeiterschaft der FreiheItsrechte und der demokratisch-politischen 
Befugnisse, die die Weimarer Verfassung ihr gewährleistet hat . Wenn das Proletariat für diese 
Rechte kämpft, geht es den geraden Weg zu seiner sozialen und wirtschaftlichen Befreiung." . 

Nachdem die SPD den Abbau der demokratisch-politischen Befugnisse mit der 
Tolerierungspolitik geduldet hatte, war es 1932 für diesen Kampf schon zu spät. In 
seiner Tätigkeit als Anwalt, der die Entstehung des »Doppelstaat« zu verdanken ist, 
mußte Fraenkel nun nach 1933 erfahren, daß der Rückfall gegenüber Weimar nicht 
nur die Revozierung erkämpfter kollektiver und individueller Rechte der Arbeiter­
klasse mit sich brachte, sondern daß mit dem Umbau des politischen Systems, mit 
der Abschaffung des Parlamentarismus zum Zwecke der Krisenlösung der Staat, 
dessen .. Benutzung« in Weimar so viele Hoffnungen gegolten hatten, seiner liberal­
demokratischen Qualität entkleidet und als Klassenstaat rekonstruiert wurde. Aber 
diese Rekonstruktion machte vor den Klassengrenzen nicht halt. Alle Staatsbürger 
wurden einer Freund-Feind-Einteilung unterzogen, die (potentiell) über polittSche 
Gegnerschaft hinaus im »Rassestaat« die physische Existenz willkürlich ausgebür­
gerter Gruppen bedrohte und schließlich vernichtete. 

II. Der Doppelstaat als Resultat faschistzscher Fezndbekämpfung 

Diese allgemeine Feind-Bekämpfung - zu Beginn der NS-Herrschaft scheinbar nur 
auf den Kommunismus konzentriert, dann aber mittels der Theorie und Praxis der 
Bekämpfung einer .. mittelbaren kommunistischen Gefahr« (S. 43 f.)" diffus ausge­
weitet - zerstörte schrittweise den allgemeinen rechtlichen Rahmen der bürgerlichen 
Gesellschaft, den Rechtsstaat. Im Hauptteil seines - im übrigen hervorragend 
übersetzten - Buches (Die Rechtsordnung des Doppelstaates, S. 25-134) analysiert 
Fraenkel anhand einer Rechtssprechungsanalyse bis 1938 das Heraustreten einer -
wie er es nennt - .. politischen Gewalt~ und einer .. politis·~hen Sphäre« ohne jegliche 
Rechtsgarantien aus der unter der Weimarer Verfassung und dem Rechtsstaat 
geltenden Rechtsordnung. Dieser spezifische .. politische Sektor« (S. 26, 98) und 
diese »politische Gewalt« gründeten sich auf den durch die Notverordnung zum 
Schutz von Volk und Staat vom 28. Februar 1933 in Permanenz gesetzten Belage­
rungszustand (S. 26 ff .) . Sie stützten sich in ihrer »Legitimität« auf die - durch das 
Ermächtigungsgesetz in scheinlegale Bahnen gelenkte - Diktatur des Führers und 
Reichskanzlers Hit/er, sie wurden exekutiert von den diversen Machtträgern in Staat 
und Partei. Auf diese »politische Gewalt« gründete sich der Maßnahmenstaat, der 

" Vgl. den Aufsatz Verfassungsreform und SOZialdemokratie (193')' zn: Zur SOZIOlogIe der KlassenJU-
StIZ (FN 6), S. 8!)-I03' 

., Ernst Fraenkel, Abschzedvon Welmar'(t932), a. a. 0., S. 57-72, 72. 
" So stellte das Landgencht Berlin in eznem Urteil vom 1. 11. '933 zn Anwendung der Notverordnung vom 

28 . 2. feSt: -Alle gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung . . . genchteten Angriffe (werden) als 
kommUnistISch Im weitesten Sinne aufzufassen sem- (zitiert nach Fraenkel, S. 45). Wem fällt da nicht die 
.Sympathlsanten«- oder .Dunstkrels"'-TheorIe neuesten Datums ein? Oder die .Kontaktschuld ... 1m 

50er-Jahre-Strafrecht? 

225 
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226 alles geltende Recht (Legalität) unter den » Vorbehalt des Politischen« stellte. d. h. 
sowohl unter den Vorbehalt der politischen Ideologie und Zwecke des Nationalso­
zialismus wie unter die faktische Verfügung des staatlichen Gewaltapparates (Poli­

zei. später 55) . Es gab - schreibt Fraenkel -

,.keine Materie des gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Lebens, die dem Zugriff des 
Maßnahmenstaates entzogen ist (S. 73) ... Die gesamte Rechtsordnung steht zur Disposition 
der politischen Instanzen. Soweit jedoch die politischen Instanzen von ihren Machtbefugnis­
sen kemen Gebrauch machen, regelt SIch das private und öffentliche Leben nach den Normen 
des überkommenen oder neugeschaffenen Rechts« (S. 88). 

Die Frage nach dem gesellschaftlichen Inhalt des "Politischen«, nach den strukturel­
len Grenzen der Feindbekämpfung beanrwortet Fraenkel mit dem Nachweis der 
Existenz des Normenstaates. Theoretisch ist »die Zuständigkeit des Maßnahmen­

staates unbeschränkt. faktisch jedoch beschränkt. Dies ist das wichtigste Kriterium 
der gegenwärtigen Verfassung Deutschlands« (5. 89). Denn der Nationalsozialismus 
hat nicht nur Feinde. er kennt und anerkennt auch die "positiv aufbauenden Kräfte 
des Volkes« und diese ,.stehen grundsätzlich unter dem Schutz des Normenstaates« 

(5. 94/95). Den positiv aufbauenden Kräften gegenüber kann der Staat auf die 
Normierung und Berechenbarkeit seines Verhaltens nicht verzichten, ihnen müssen 
Rechtsgarantien gewährt werden. Werden einerseits also im Maßnahmenstaat die 

Akte der Gestapo (und damit der 55) dem geltenden Rechtsstaat und der Nachprü­
fung durch die Gerichte entzogen (und zwar durch Anerkennung der Gerichte 
selbst! (5. 54 f.. 69», so werden andererseits durch den Normenstaat das Privatei­
gentum und seine Konnexinstitute weiterhin geschützt (bis 1938 auch das jüdische 
Privateigentum) (5. 104-127). 
Im Begriff des »Doppelstaates« kommt bei Fraenkel zweierlei zum Ausdruck: 
1. Der Normenstaat ist gewissermaßen ein halbIerter »Rechtsstaat«. Denn unter 
Rechtsstaat versteht Fraenkel (im Gegensatz erwa zu earl Schmitt") die Einheit von 

öffentlichen, politischen Rechten und privaten, unpolitischen Rechten, d. h. die 
Einheit von demokratischem Verfassungsstaat und universaler Geltung rechtsstaat­
licher Prinzipien. Im Normenstaat des Nationalsozialismus sind nur noch die 
kapitalfunktionalen Normen des Privatrechts und solche öffentlichen Rechte, die sie 
unabdingbar nach sich ziehen (z. B. im Verkehr der Privateigentümer mit der 

Verwaltung oder im Steuerrecht), in Kraft, während der größte Teil der Bevölke­
rung von der Bestimmung der politischen Gewalt ausgeschlossen, einer potentiellen 
Verfolgung unterworfen und in seinen privaten Rechten, weil er nicht über Privatei­
gentum an "Sachmitteln« verfügt, fast völlig beschnitten ist. Während also der 
Rechtsstaat, der ungeteilt für alle gilt, Element des demokratischen Verfassungsstaa­

tes ist, ist der Normenstaat, der auf die Privateigentümer an »Sachmitteln« begrenzt 
ist, Element des faschistischen Klassenstaates. 
2. Im Zusammenspiel von Aufrechterhaltung der kapitalistischen ,Grundordnung< 
und Feindbekämpfung ergibt sich die norwendige Symbiose von Normenstaat und 
Maßnahmenstaat. Die von den normativen und außernormativen Möglichkeiten her 
konstatierte Konkurrenz zweier »Herrschaftssysteme« - wie Fraenkel wiederholt 

den Maßnahmenstaat und den Normenstaat nennt (5.21,75) - erweist sich als von 
der gesellschaftlichen Wirklichkeit her strukturell vorbestimmt. Zeigt somit Fraen­
kel an der Rechtsordnung (d. h. den Nonnen und Verfahrensweisen) im einzelnen 
die Durchsetzung der faschistischen Herrschaft und deren Begrenzung durch das 
geltende. für die Reproduktion einer bürgerlichen Gesellschaft, norwendige Recht, 
so liegt doch genau in der Differenz von »totalitären« Möglichkeiten und begrenzter 

" Vgl. Carl Schmm, Verfassungs/ehre. Berlin 1928, 5. 125 , 200 H. 
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Wirklichkeit des Maßnahmenstaates die Hauptschwierigkeit für das Verständnis des 
Buches. Auf der Ebene der Rechtsnormen und der juristischen Verfahrensweisen 
nämlich sind die •• politische Gewalt« und der •• politische Sektor. bei Fraenkel 
zunächst nur als außerhalb der überkommenen Rechtsordnung stehend definiert. So 
erscheinen sie als außerhalb der kapitalistischen Gesellschaft stehend. dieser gegen­
über nur durch die Tolerierung bestimmter Normen und Verfahrens weisen be­
grenzt. Die - an der positivistischen Methodik orientierte - Trennung der Untersu­
chung von Rechtsordnung und Rechtswirklichkeit bei ihm kann deshalb als Ausein­
anderreißen des funktionellen Zusammenhangs mißverstanden werden. Tatsächlich 
aber versucht Fraenkel gerade, die •• politische Gewalt« historisch-soziologisch 
(Kapitel IU) als Funktion dieser Gesellschaft zu bestimmen. Die analytische Tren­
nung bedingt einen Wechsel der Betrachtungsebenen. Während in der Untersu­
chung der Zerstörung des Rechtsstaates zunächst einmal dieser in seiner relativ 
eigenständigen Struktur vorausgesetzt wird, wird bei der historisch-soziologischen 
Identifizierung der •• politischen Gewalt« der Zusammenhang von kapitalistischer 
Gesellschaft und Staat thematisiert. 
Im Abschnitt zur Rechtsgeschichte eines Doppelstaates in Preußen und Deutsch­
land (5. 184-202) analysiert Fraenkel die fehlgeschlagenen Versuche, einen bürger­
lich-liberalen Verfassungsstaat im Einklang mit de,r kapitalistischen Entwicklung in 
Deutschland zu etablieren. Beschrieben werden die Kompromisse zwischen .,herr­
sehender Klasse« und »monistischer Staatsgewalt« von der Begründung der absolu­
ten Monarchie bis zum Rechtsstaat der Weimarer Republik. Problematisch in 
diesem Versuch, den Faschismus in die deutsche Tradition einzuordnen, ist die 
Abstraktion, die Fraenkel hier am Begriff der »politischen Gewalt« vollzieht. Ihm 
geht es um den Nachvollzug der Genese und Existenz jener »spezifischen« (5. 201) 

Gewalt, die unterhalb und jenseits aller rechtsstaatlichen Bindungen existiert, im 
Dienste der herrschenden Klasse eingesetzt wurde und wird, aber nicht in ihrer 
Verfügung steht. 

»Soziologisch ist für den Doppelstaat die Tatsache kennzeichnend, daß die herrschende Klasse 
bereit ist, unter folgenden Bedingungen in die Errichrung einer monistischen Staatsgewalt 
emzuwilligen: 
I. daß die für ihre ökonomische Existenz lebenswichtigen Vorgänge nach einem ihr tragbar 
erschemenden Recht geregelt werden; 
2. daß die beherrschte Klasse ökonomisch entmachtet wird, nachdem ihr vorher als kollektive 
Einheit der Schutz der Rechtsordnung entzogen worden ist. (S. 185). 

Diese Definition erinnert an die aus der Bonapartismustheorie stammende Proble­
matik der» Verselbständigung der Exekutivgewalt«'Q. Im Rahmen dieser Diskussion 
wird aber eine solche Verselbständigung als Resultat einer Krise der bürgerlichen 
GeseHschaft angesehen, während Fraenkel ja gerade versucht, das spezifisch 
deutsche Problem der nicht stattgehabten bürgerlichen Revolution und der nicht 
vollzogenen Unterwerfung de.r staatlichen »Souveränität« unter die bürgerliche 
Klasse zu begreifen. 
Für den demokratischen Verfassungsstaat der Weimarer Requblik stellte sich das 
Problem dann auch anders: 

-Die Revolution von 1918 hatte zwar den formalen Dualismus des Staates beseitigt, mcht aber 
den politischen Einfluß jener impenalistisch-großkapitalistisch-protektionistlschen Kreise, die 
seit der Bismarckzeit Befürworter der Machtpolitik gewesen waren. (S. 201). 

'0 Ausgehend von den Marxschen Schriften zur EntwIcklung der Klassenkämpfe in Frankr<1ch nach 1848 
und zum Bonapartismus hat Ende der wer Jahre vor allem August Thalh<1mer versucht, den Fasch,smus 
Ln diesem rheoretJschen Kontext zu erklären. Vgl. h,erzu Volker Krönlng / Jakob Sch,ssler, Die 
ExekutIvgewalt In der Bonaparwmus- und FaschlSmustheone, Ln: KJ 1970, S. 2--9: Niels Kadritzke, 
FaschIsmus als gesellschaftliche Realit,i, und als unrealistIScher Kampfbegriff, Ln: Probleme des Klassen­
kampfs, Nr. 8/9, 1973, S. 1°3-143. 

227 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1975-3-221 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 09:27:37. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1975-3-221


Die Staatsgewalt selbst war nicht mehr geteilt in monarchische Exekutive und 
bürgerliche Gesetzgebung, es gab verfassungsrechtlich keine außerhalb der parla­
mentarischen Gesetzgebung und Kontrolle existierende reine "politische Gewalt« 
mehr. Die Verfechter der Machtpolitik (womit Fraenkel die Koalition von Schwer­
industrie und Großagrariern meint) strebten jedoch danach, sie wieder zu errichten, 
und zwar mit den Alternativen, 

. entweder (a) praeter legern eine außerhalb der rechtsstaatlichen Ordnung stehende politische 
Gewalt zu etablieren und die Verfassung mit dem Ziel der Begründung eines autoritären 
Machtstaates zu reVIdieren, oder (b) contra legern eine Diktatur an die Stelle der rationalen 
rechtsstaatüchen Verfassungsordnung zu serzen- (S. 201). 

Die erste Alternative sieht er in der Ära Brüning verwirklicht, mit dem Nebeneinan­
der von außerordentlicher Präsidialgewalt aufgrund Art. 48 WR V einerseits und der 
Aufrechterhaltung eines beträchtlichen Teils der rechtsstaatlichen Ordnung ande­
rerseits. Die zweite Alternative war der Nationalsozialismus. 
Fraenkel übersieht bei dieser Ahnenreihe, daß bereits im Kaiserreich eine Funktions­
veränderung des Staates stattgefunden hatte. Selbst wenn verfassungsrechtlich und -
organisatorisch die traditionellen Gewalten der konstitutionellen Monarchie im 
Gegensatz zum bürgerlichen Parlament gestanden haben, so wurde der Staat mit der 
forcierten Entwicklung des deutschen Kapitalismus und zumal im ersten großen 
imperialistischen Krieg funktionell ein bürgerlicher Staat". Die Weimarer Verfas­
sung hat, über die von Fraenkel u. a. konstatierte Tatsache hinaus, daß die Träger 
der Staatsgewalt die alten waren (preußische Bürokratie und Justiz, Reichswehr mit 
ihrem Sonderstatus), an dieser funktionellen Einbindung des Staates in die kapitali­
stische Gesellschaft prinzipiell nichts verändert. Ein »Doppelstaat« drohte nun von 
einer anderen Seite. Die Weimarer Verfassung stand gewissermaßen »links« von der 
Gesellschaft und vom alten Staatsapparat". Unter ihrer Geltung drohten auf eine 
Massenbasis sich stützende parlamentarische Mehrheiten den Staat als Mittel gesell­
schaftlicher Veränderungen zu ge- oder (aus der Sicht der herrschenden Klasse) 
mißbrauchen. Ein funktionell durch seine Beziehungen zur kapitalistischen Gesell­
schaft geprägter Klassenstaat war in eine politisch ambivalente, weil demokratische 
Verfassung eingebunden. Mit der Machtergreifung des Faschismus trat nun einer­
seits die Staatsgewalt aus diesen demokratisch-rechtsstaatlichen Bindungen hervor, 
andererseits stellte sich für die herrschende Klasse das Problem der politischen 
Garantie für die adäquate Funktionsweise des Staates anders. Es galt nun eine 
faschistische Massenbewegung, die nicht originär, wie ehemals der Feudaladel, 
sondern auf dem - wie immer illegalen - Weg über den Parlamentarismus an die 
Macht gelangt war, daran zu hindern, den Staat funktionell anders als im bürgerlich­
kapitalistischen Sinne zu verwenden. 
Der spezifisch "politische« (d. h. nicht rechtlich rational eingebundene) Einsatz der 
Staatsgewalt, wie er sich in der Permanenz des Belagerungszustandes etablierte, 
bestand auch nicht mehr in der Verfügung über das Militär und die Außenpolitik 
allein, wofür die überkommenen Gewalten der konstitutionellen Monarchie noch 
ihre traditionale, jedoch in rechtliche Formen einbindbare Legitimation besaßen. 
Das "Politische« bestand vielmehr in der an die Aufrechterhaltung der kapitalisti­
schen Gesellschaft gebundenen abstrakten Funktion der allumfassenden Feindbe-

" Vgl. hIerzu Joachim Hirsch, Wissenschaftlich-techmscher Fortschntt und politISches System. Frankfurt/ 
Main 1970. S. 11-40; Peter von Oenzen. Die sozuJe FunktIOn des staatsrechtlichen Posltlvumus. 
FrankfurtiMam 1974 . 

.. Ridder (FN 4). 5.231. VgJ. auch die Untersuchung von Joachim PereIs. Kapitalismus und politische 
Demokratte. Pnvatrechtssystem und Gesel1schaftsstruktur 111 der WeImarer Republik. FrankfurtiMain 
1973· 
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kämpfung. Der faschistische Begriff des »Politischen« hat in seiner schon von earl 
Schmitt vordefinierten Bedeutung" den Inhalt der "Objektlosigkeit«. Diese Objekt­
losigkeit der innen- und außenpolitischen Feindbekämpfung" macht auch die 
Irrationalität der faschistischen "Weltanschauung« als Versuch der Legitimitätsbe­
gründung des politischen Herrschaftssystems aus (vgl. S. 233-241). 
Bezieht man jedoch die Freund-Feind-Bestirnmungen funktionell auf die bürger­
lich-kapitalistische Gesellschaft zurück, resultiert aus ihr notwendig jener Doppel­
staat, den Fraenkel spezifisch für den Nationalsozialismus analysiert hat. Hier trifft 
dann auch seine allgemeine und zentrale Definition zu: 

»Von einem Doppelstaat sollte nur dann gesprochen werden, wenn die Staatsgewalt strukturell 
eInheitlich organIsiert ist, ihre Handhabung jedoch funktIOnell nach verschiedenen Methoden 
In Erscheinung tntt. (S. 185, Unterstr. v. u.). 

Der Faschismus hat die Staatsgewalt des deutschen Reiches insofern unter einer 
Zentrale "einheitlich organisiert«, als die diversen, durch den Verfassungsstaat der 
WR V gesetzten Gewaltenteilungen zwischen Parlament und Exekutive, Reichsge­
walt und Länderhoheit abgeschafft wurden. Mit der Außerkraftsetzung der Grund­
rechte wurden darüberhinaus die Grenzen zwischen "Staat« und "Gesellschaft« 
formell beseitigt. 

Die traditionelle Totalitarismustheorie, die sich allein auf die Untersuchung des 
politischen Herrschaftssystems beschränkte, ging von diesem Befund aus und 
konstatierte eine durchgehende »Politisierung« der Gesellschaft, d. h. eben den 
»totalen« Staat". Fraenkel weist demgegenüber in seinem Buch schon früh darauf 
hin, daß dieser Staat - in den Worten von earl Schmitt - nicht quantitativ, sondern 
»qualitativ« total war'·. Als bürgerlicher Staat mußte der Herrschaftsapparat des NS 
die Grenzen zwischen der zentralen staatlichen Gewalt und der Souveränität des 
Kapitals über den gesellschaftlichen Reproduktionsprozeß weiterhin achten, im 
Gegensatz zur Weimarer Republik überhaupt erst wieder herstellen. Einer "Politi­
sierung« der kapitalistischen Gesellschaft waren somit von vornherein konkrete, 
»objekthaitige« Grenzen gesetzt. Die von earl Schmitt nach 1933 entwickelte 
Theorie vom »konkreten Ordnungsdenken«" war ein Versuch, die Ausuferung des 

feindbestimmten "Politischen« einzudämmen und ihm eine Richtung zu geben, die 
darin bestand, die durch das Privateigentum gesetzten »unpolitischen« Herrschafts­
bereiche in Gestalt der »Stände« aus dem unmittelbaren Verfügungsbereich des 
Staates auszugliedern. Diese »Stände« waren nichts anderes als die Bereiche gesell-

') Carl Schmitt. Der Begriff des PolitIschen. Berlin 1927 . 
.. Hierfür stehen exemplansch die Sich nach 1933 Immer weiter ausdehnenden gesetzlichen FelnddefimtIo­

nen Im Fasch.ismus. Auf die Kommumsten folgten die Juden (Nürnberger Gesetze). dann die Gewohn­
heitsverbrecher, die ,.Asozlalen.:, die Polen, die Russen etc. VgJ. Marun Broszat, NatwnalsozzalislLSche 
Konzentratwnslager 1933-1945. m: Buchheim u. a .• Anatom .. der 55-Staates (FN 10). S. 9-160. 

'f Trotz aller rmttlerweile erfolgten Modifizierungen m dieser Theone kreist ihre zentrale Argumentation 
Immer noch um die totalitäre KonzentratIon aller politISchen MachtmIttel (Staat, Polizei, Geheimdienst. 
Massenmedien. Militär) und die völlige Unterwerfung aller autonomen gesellschaftlichen Interessenorga­
rusatlOnen oder politischen ArtikulatIonen. Die Grundmuster dieser TheOrie haben ausgearbeitet: 
Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. FrankfurtiMam 1958; Carl Joachim 
Fnednch. Totalitäre Diktatur. StUttgart 1957: zur Kmik und Reformulierung vgl. Martm Jämcke. 
Totalitäre Herrschaft. Berlin '971. 

,. Fraenkel Zittert eme Rede von Carl Sch.mm vor dem Langnam-Verem (dem Verem der Rhelß1sch-West­
fälischen Schwermdusme) vom November '932: .Der qualitativ totale Staat behalte alle entscheidenden 
Mittel der Massenbeemflussung m der Hand. Neben diesem dem staatlichen Regal vorbehaltenen Bereich 
müsse es aber Im qualitattv totalen Staat eine Sph.äre des freien mdiViduellen U nterneh.mertums und eine 
zwar mcht staatliche. aber öffentliche Sphäre geben. (5. 92). Entsprechend begrenzt war gegenüber 
diesem ,.autonomen Bereich.: auch die »politische Gewalt.: des Maßnahmestaates, was auch die 
NS-.Staatstheone. Immer Wieder betonte (vgl. S. 128 ff.). 

" Fraenkel S. 171-181; vgl. auch Ridder (FN 4). S. 236 f. Ridder weist nach, daß dieser Versuch theoretisch 
sch.eltern mußte. versäumt es aber Im Gegensatz zu Fraenkel. den gesellschaftlichen Realitätsgehalt dieser 
Doktrm genauer zu bestimmen. 
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2JO schaftlicher und ökonomischer Autonomie (»Selbstverwaltung«), die entlang der 
alten Linien der Interessenorganisationen, mit der entscheidenden Ausnahme der 
Arbeiterklasse, errichtet wurden. Kein geringerer als Krupp hat den Trick des 
Ständestaates schnell durchschaut und eifrig an seinem Aufbau, mit allen Kompe­
tenzen - wie es im Faschismus üblich war, mitgewirkt". Die Beziehungen der 
Staatsgewalt zu diesen Bereichen gesellschaftlicher Autonomie und ökonomischer 
»Selbstverwaltung« bestand in einer Mischung aus Aufrechterhaltung der tradierten 
Formen des Zivil- und Verwaltungsrechts (eben des Normenstaates) einerseits (S. 
128 f., 218 f.) und zunehmenden direkten übereinkünften - man ist an den alten 
bürgerlichen, dem Gedanken der Aktiengesellschaft analogen Vertragstaat erinnert 
- bzw. direkter Unterwerfung zwischen den einzelnen Kapitalen (Zwangskartelle) 
und Kompromißbeziehungen zwischen diesen Komplexen und dem Staat anderer­
seits (vor allem im Bereich der Rüstungswirtschaft)". 
Gegenüber dem Einzelnen in seiner abstrakten Qualität als Staatsbürger wurde ein 
differenziertes System der Integration und Beherrschung errichtet, welches vor 
allem die Arbeiterklasse erfaßte. Nach der Zerschlagung der Arbeiterorganisationen 
erhielt diese keme autonome Interessenvertretung mehr. Die Deutsche Arbeitsfront 
mit ihren sozialdemagogischen Funktionen'O bekam zwar mit dem Erreichen der 
Vollbeschäftigung nach 1936/37 und den Problemen der Lohndifferenzierung etc. 
vorübergehend Kampfcharakter'" wurde aber immer wieder mit Macht aus jeder 
potentiell "gewerkschaftlichen« Rolle gedrängt. Als Arbeitskraft unterlag der Ar­
beiter nach der Abschaffung des kollektiven Arbeitsrechts und der Rückführung des 
individuellen Arbeitsrechts auf das bürgerliche Schuldrecht voll der Herrschaft des 
Kapitals. Als ehemaliger Staatsbürger wurde er nun als »Volksgenosse« wie alle 
anderen in das Netz der faschistischen Einheitspartei und ihrer Unterorganisationen 
und damit in die» Volksgemeinschaft« eingegliedert. Als potentieller KJassenkämp­
fer wurde er Objekt der staatlichen Verfolgung, ebenso wie andere Regimefeinde 
oder die Juden". Der Nationalsozialismus begriff die Partei als »Trägerin des 
Volkswillens« und die Polizei als "Hüterin der Volksgemeinschaft«JJ. 
Die These von der Koexistenz von Maßnahmenstaat und Normenstaat, welche das 
faschistische Herrschaftssystem kennzeichne, hat Fraenkel an der Funktionsweise 
eines Teils der Staatsgewalt entwickelt, der Justiz. Die historisch-soziologischen 
Fundierungen dieser These führen dazu, das Auseinandertreten von zwei verschie­
denen HeTTschaftsmethoden als allgemeine Grundstruktur der politischen Systems 
unter dem Faschismus zu charakterisieren. Der Maßnahmenstaat als ein System der 
staatlichen Willkürherrschaft, charismatisch legitimiert durch und organisatorisch 
zentriert auf die "Führergewalt«, charakterisiert alle Institutionen im Faschismus, 
die bei der Feindbekämpfung eine Funktion hatten: Strafgerichte, Sondergerichte, 
Volksgerichtshof, Kriegsgerichte, Gestapo, SD und SS, und auch die Partei- und 
»Ständeinstanzen«, die sich an der Denunziation und Verfolgung von Gegnern 
beteiligt haben. Die Definition des Normenstaates als eines Systems der Regelung 

" Vgl. Dieter Grosser, Die nationalSOZialistISche Wirtschaft, In: Das Argument, Nr. p, '961, S. 1-11,7 H., 
Schweltzer (FN 2), 239-296 . 

•• Vgl. Otto Kirchheuner, Die Rechtsordnung des Nattonalsozlalismus (FN I), S. "7, 121 H. 
)0 Ein schönes BeIspiel völliger Ignoranz gibt Shirer (FN 2). der noch nachträglich an diese DemagogIe 

glaubt und in der Hoffnung auf den Volkswagen eInes der stärksten Integrauonsmmel des NS Sieht 
(S. '18). 

I' Vgl. hierzu T. W. Mason, Lzbour In the Th"d ReICh, In : Past & Prosent, Nr. 33, 1966, S. 111-141 und die 
Andeutungen in Der Pr",''''t der Politik - Politik und Wirtschaft Im NatIOnalsOZialismus, In: Das 
Argument, Nr. 41,1966, S. 473-494, 481 f. 

" Zur Unlerdrückung der Arbeiterklasse vgl. auch Neumann (FN I), S. }26-374 (.The Ruled CI .. ses.); 
Schweltzer (FN 1), S. )l~409. 

JJ BuchheJm (FN 10), S. "7. 
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der Beziehungen zwischen »ökonomischen« Subjekten, Staatsbürgern (»Volksge­
nossen«), Parteimitgliedern u. a. und ihren jeweiligen staatlichen oder »halbstaat­
lich« organisierten Kontrahenten nach technisch rationalen, vorhersehbaren, nicht 
rückwirkend zu ändernden Regeln, trifft nicht nur auf die Justiz und deren 
Verfahrensweisen, sondern auch auf die staatliche Bürokratie, die Partei- und 
Selbstverwaltungsorganisationen zu. 
Die Trennlinien zwischen diesen Methoden und ihren jeweiligen Trägern sind dabei 
fließend, gerade weil die »Führergewalt«, aus dem Belagerungszustand entstanden, 
sich verfassungsrechtlich nicht eindeutig festschreiben ließ. Während der parlamen­
tarische Verfassungsstaat durch seine rechtliche Ordnung der Sphäre der Offentlich­
keit (der Politik) durch Grundrechte, Organkompetenzen, Herrschaft des Gesetzes, 
Verantwortlichkeit der Regierung etc. die Interesseneinflüsse prinzipiell von der 
geregelten Entstehung und Geltung verbindlicher staatlicher Normen trennt, war 
die Trennung des »Politischen« vom >,Unpolitischen« - anders ausgedrückt die 
Trennung von Staat(sgewalt) und Gesellschaft - im Faschismus nicht mehr nach 
allgemeinen Regeln durchführbar. Gleichwohl mußte der Faschismus Maßnahmen­
staat und Normenstaat miteinander verzahnen, wollte er nicht das Prinzip der 
Einheit der Staatsgewalt ganz aufgeben und zulassen, daß die für eine kapitalistische 
Gesellschaft notwendige Kalkulierbarkeit der staatlichen Aktionen völlig in die 
Brüche ging. Hierfür gab es zwei Praktiken. E. R. Huber hat eine beschrieben, die 
Legalisierung. 

"Die Legalität bedeutet eine äußere überbrückung der Kluft, die in Wahrheit zweI wesensver­
schiedene Ordnungen trennt. Rücksicht auf das techmsche Funktionieren des ]UStlZ- und 
Verwaltungsapparates smd die eIgentlichen Gründe für die Methode der Legalität«H. 

Die andere Praktik bestand in der halb- und nichtöffentlichen ad-hoc-übereinkunft 
zwischen verschiedenen Machtträgern, die aus dem Mangel allgemeiner Abgrenzun­
gen im Herrschaftssystem immer mehr notwendig wurden. Legalisierung zum 
Zwecke des Funktionierens staatlicher Verwaltung und ad-hoc-übereinkünfte zwi­
schen verschiedenen Machtträgern, d. h. Interessengruppen, traten im Faschismus 
an die Stelle der Funktionen der öffentlichen Interessenartikulation und parlamenta­
rischer Gesetzgebung im demokratischen Verfassungsstaat. Dieses ganze System 
wurde überwölbt durch die legitimitätsspendende Macht des »Führers«, dem so 
gewissermaßen die Funktion der Gesamtrepräsentation zukam". Die gesellschaft­
liche Funktion dieses Herrschaftssystems kann aber nur zureichend begriffen 
werden, wenn man es als eine Form bürgerlicher Herrschaft interpretiert, die sich 
zur »Totalität« nicht aufschwingen kann, in der die Grundstrukrur der kapitalisti­
schen Gesellschaft die Grenze jeglicher »außernormativer« Führergewalt ist. 

111. Der Doppelstaat als Moment des Verhältnisses von Okonomze und Politik zm 
Faschismus 

Mit dem Nachweis der Notwendigkeit der Koexistenz von Maßnahmen- und 
Normenstaat werden zwei Einwände entkräftet, die gegen Fraenkels These ins Feld 
geführt werden und die versuchen, von einer allgemeinen Theorie des NS-Herr-

" Zit. nach Buchhelm, 5.23. Vgl. auch F., S. 178; Buchhelm mterpretlert diese Legalisierung nur unter dem 
Aspekt nachträglicher schemlegaler Begründungen der .außernormatlven Führergewalt •. Er übersieht. 
daß dies meht nur em Herrschafts-(LegltImauons)tnck der NationalsozIalisten war, sondern die gesell­
schaftlichen Grundlagen des Doppelstaates betraf. 

H Ridder (FN 4), S. 2)0 f.; der SIch dabeI vor allem auf Neumann und Klrchhelmer bezIeht. In diesen 
Zusammenhang gehört auch die NS-GememschaftsIdeologle, vgJ. Fraenkel, 5.164-181,221 f. 

2JI 
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2J2 schaftssystems aus seine Analyse ausschließlich auf einen Teil des Staates und 
ausschließlich auf einen bestimmten Zeitraum zu begrenzen. 
Der erste Einwand ist von Buchheim prononciert vorgetragen worden. Für ihn 
erhebt sich die Frage, 

.ob die pure Maßnahme, das heißt: ob das Prinzip der außemormativen Führergewalt nicht 
dem Prinzip staatlichen Lebens derart entgegengesetzt ist, daß es nicht mehr unter dem Begriff 
,Staat< gefaßt werden kann. Im Selbstverständnis der Nationalsozialisten jedenfalls war das 
Prinzip der Führergewalt etwas völlig anderes als Staatsgewalt, und in ihrer Herrschaftspraxis 
vollzog sich ... ein fortschreitender Prozeß der ,Entstaatlichung< des öffentlichen Lebens«)'. 

Hier wird die Bedeutung der Unterscheidung von demokratischem Verfassungsstaat 
und Klassenstaat sichtbar. Buchheim geht von zwei zentralen Mißverständnissen 
der Totalitarismustheorie aus. Zum einen wurde lange Zeit das Selbstverständnis des 
Nationalsozialismus als die Sache selbst genommen, das Prinzip des Führerstaates 
war dann schon auch dessen Realität. Zum zweiten fand die Aufarbeitung des 
Faschismus von einer prinzipiellen theoretischen Trennung von Politik und Okono­
mie aus und von der vorgefaßten Vorstellung her statt, daß der Faschismus mit der 
Abschaffung der parlamentarischen Demokratie auch mit der bürgerlichen Gesell­
schaft gebrochen habe". Im Nachhinein konnte dann das Prinzip des »Doppelstaa­
tes« zur bewußten oder unbewußten Exkulpation der bürgerlichen Gesellschaft 
verwandt werden. Aber auch dort, wo dies nicht die Absicht ist, wird gelegentlich in 
der Auflösung der Verfassung auch eine »Auflösung des )Staates<<<" gesehen. 
Sofern man sich auf die Analyse der Herrschaftsorganisatzon alleine bezieht, kann 
man natürlich feststellen, daß der Nationalsozialismus die gesamte öffentliche 
Sphäre »total«durchorganisiert hat und im Rahmen der Feindbekämpfung sich jeder 
rechtsstaatlichen Nomierung entzog. Somit scheint der "Führerstaat« alles andere 
zu dominieren. Wenn man die NS-Herrschaftsmethoden von den Matenen der 
Beherrschung trennt (und Buchheim sieht nicht, daß Fraenkel das Prinzip des 
Doppelstaates ja gerade von den Funktionserfordernissen der kapitalistischen Ge­
sellschaft her entwickelt: »Nur wenn der wirtschaftliche Hintergrund des Regimes 
ausreichend berücksichtigt wird, ist verständlich, warum der Staat des heutigen 
Deutschland )doppelten< Charakter besitzt«, S. 203), wird das "Politische« im 
nachhinein ebenso objekdos wie es der faschistischen Theorie nach sein sollte. Nun 
wird aber neuerdings auch in der bürgerlichen Nationalsozialismusforschung immer 
mehr erkannt, daß der Faschismus die hergebrachten Institutionen und Formen der 
bürgerlichen Gesellschaft dann mcht abschaffte, wenn sie entweder für den Fortbe­
stand lebenswichtig waren oder die von der Feindbekämpfung her, d. h. von der 
Unterdrückung der Arbeiterklasse, gebotenen »politischen« Maßnahmen nicht 
beeinträchtigten; daß andererseits die neuen Herrschaftsinstrumente die etablierten 
politischen Institutionen mcht ersetzen konnten (die Partei nicht die Staatsbürokra­
tie, die SA nicht die Reichswehr, die SS nicht einmal die Kriminal- und Ordnungs­
polizei, die SS-Wirtschaftsunternehmen nicht die kapitalistische Wirtschaft), son-

). Buchhelm (FN 10), S. 21. 
J7 Zu dieser Interpretation hat zuletzt die Noltesche Faschismus-Tbeone beIgetragen, der den Faschismus 

aus emer .Krise des liberalen Systems. herleitet und damit das antibürgerliche Selbstverständnis des 
Faschismus für die Sache selbst nimmt. Vgl. ders., Die Knse des liberalen Systems und die faschIStischen 
Bewegungen, München 1968; Der FaschISmus In semer Epoche, München 1965. Zur Nolte-Kntik vgl. 
Johannes Agnoli, Zur Faschismus-Diskumon I und 11, 10: Berliner ZeItSchrift für PolitologIe (9) 1968, 
Nr.2 und 4; Bernhard Blanke, Thesen zur FaschISmus-DiskuSSIon, 10: Sozialistische Politik (I) 1969, 
Nr. 3; Richard Saage, Bemerkungen zur FaschlSmusmterpret<zt,on Ernst Nohes, m: Das Argument, 
Nr. 58, 1970, S. 292-304; Reinhard Kühn!, Probleme emer Theone über den mternatIOnaien FaschISmus, 
Teil I: Die FaschismuskonzeptIon Ernst Noltes, In: Politische Vierteljahresschrift (11) 1970, Heft 1.13 , 
5.318 H. 

). Ridder (FN 4), S. 234. Ähnlich Neumann (FN I), S. 383 f. 
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dem neben ihnen existierten". Dieses Nebeneinander führt zu ,.pluralistischen« 
Vorstellungen des NS, die die Totalitarismustheorie ersetzen, aber nach wie vor an 
der Trennung von Politik und Okonomie und an den Organisationsformen der 
Herrschaft orientiert sind. 
Vor allem Franz Neumann (und zum Teil auch Fraenkel, vgl. S. 204 f., 216 f., 238 f.) 
konstatierte schon früh einen vertikalen Pluralismus von vier Säulen des faschisti­
schen Herrschaftsystems (Partei, Staat = Bürokratie, Wirtschaft, Wehrmachr"'), die 
nebeneinander und in kompromißhafter Abstimmung ihrer Interessen das Dritte 
Reich regierten. Neumann verbindet theoretisch die Analyse der Enrwicklung des 
Kapitalismus zum Monopolkapital (Hilferding, Lenin u. a.) mit der Bürokratietheo­
rie Max Webers" . Seine Theorie bleibt auf die organisatorischen Trennlinien im 
Herrschaftssystem des Dritten Reiches und auf die strukturelle Analogze der Ver­
machtungsprozesse (Monopol, Bürokratie) beschränkt. Sie verfehlt wie alle Theo­
rien, die von einer Art arbeitsteiliger Herrschaft ausgehen", die funktzonelle Proble­
matik und die funktionellen Unterschiede. Die gleichen Organisationen und Institu­
tionen haben im Nationalsozialismus jeweils unterschiedliche Funktionen erfüllt, 
die sich nicht nach Säulen aufteilen lassen. Die schier undurchschaubaren Kompro­
misse, Konflikte und Abmachungen, denen Um organisationen folgten, waren Aus­
druck dieses Problems. So hat der Terrorapparat der SS in seiner Eigenschaft als 
Arbeitskrafrvermittler für die Rüstungsindustrie Funktionen der" Wirtschaft« aus­
geübt, wäre also nach der Säulentheorie dieser zuzuordnen, so gerne die Herren aus 
den Direktionsetagen sich die Hände sauber halten wollten. Die ,.Partei« war auf 
dem Feld der Sozialintegration (DAF und andere Unterorganisationen) funktionell 
erwas anderes als im Bereich des Staatsapparates: der "Führer und Reichskanzler« 
war als Regierung ganz und gar Staat, selbst wenn sich die alte Ministerialbürokratie 
darüber mokieren mochte. 
An der Justizenrwicklung läßt sich dieses Problem noch einmal kurz skizzieren". In 
der Weimarer Republik sah sich eine »klassenbewußte« Justiz vor dem Problem, 
gewissermaßen in eigener Regie einen »Doppelstaat« zu errichten. Gegen den 
parlamentarischen Gesetzgeber und gegen die politische Linke praktizierte sie 
mittels richterlichem Nachprüfungsrecht und Ausnahmejustiz Durchbrechungen 
geltenden Rechtes und Einseitigkeiten der Rechtsprechung, die als »Klassenjustiz« 
zu einer Krise der - doch ihrem Anspruch nach - unabhängigen Justiz führte. Der 
Faschismus löste dieses Problem durch eine Beseitigung des Rechtsprechungsmono­
pols (den Maßnahmenstaat) und durch die Neuschaffung explizit politischer Ge­
richte wie erwa den Volksgerichtshof. Dadurch wurden die Gerichte ,.entlastet«, ein 
großer Teil konnte "unpolitisch« die Bewahrung der kapitalistischen Rechtsgrund­
sätze garantieren (im Strafrecht gab es allerdings überschneidungen der Funktio­
nen), während die "politische« Justiz als Sonderjustiz tätig war. Gleichwohl haben 
die ordentlichen Gerichte an dieser "Entlastung« tatkräftig mitgewirkt, solange die 

" Zuletzt DaVld Schoenbaum, Die braune Revolutwn, Köln-Berlin 1968. Dies macht auch die nachträg­
liche Analyse der TerrororgamS3tlOnen so schwer, WIe die Arbel[en In Buchhelm u. 3. zur Anatomie des 
SS·Staates deutlich machen. 

o· Neumann (FN I); auch Relnhard Kühnl, Fonnen bi,rgerlicher Herrschaft. Liberalismus - FaschISmus, 
Reinbek 197', S. '3C>-146. 

" Von einem ähnlichen Ansatz gehl auch Schweltzer (FN 2), S. ~59, aus. Zur Krllik an solchen Ansätzen 
vgl. Eike Henmg, Thesen zur deutschen SOZIa/' und WirtschaftsgeschIChte, Frankfurt/Maln '973, S. 30 H. 

0' Vgl. Henmg (FN 41), 5. 125-136. Die Schwtengkelten, den Klassencharakter des Faschismus emp'CJSch 
Im emzelnen nachzuweisen - wie Hennlg nchug anmerkt - darf nicht dazu führen, diesen BeweiS nur auf 
der Ebene der Macht· und InteressenkoalitIOn zu suchen. DabeI werden .Staat< und .Okonomle< In 

ihrer ,eweiligen formell·instllullonellen Besonderung gegeneinander emfach vorausgesetzt und ihr 
Verhältrus mcht funkllonell besllmmt . 

• , Vgl. ,m übngen Fraenkel (FN 6), Brünneck (FN 4), Kirchhelmer (FN I), Pereis (FN 22). 

2JJ 
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234 Ausdifferenzierung des »Politischen« noch nicht hinreichend geklärt war, vor allem 
bei der Judenverfolgung. Auf anderen Gebieten (Kartellgerichte, Ehrengerichtsbar­
keit) wurden gesellschaftliche Interessenkonflikte zwar noch formell juristisch, 
faktisch aber nach Machtgesichtspunkten oder opportunistischen Legitimitärsvor­
stellungen gelöst. Am deutlichsten war die Entlastung der Justiz im Bereich des 
Arbeitsrechts: da dieses fast völlig abgeschafft wurde, kamen die entscheidenden 
gesellschaftlichen Konflikte schon gar nicht mehr vors Gericht. Die Sorge, die earl 
Schmitt in der Weimarer Republik hatte, daß die "politische Substanz« an der 
falschen Stelle ist, wenn die Justiz politisch wird und damit ihre - auf der 
Unabhängigkeit beruhende - Legitimationskraft schwindet"", wurde im Faschismus 
unnötig. 
Neben der "Kompromißstruktur« des NS-Herrschaftssystems, in der die Schwie­
rigkeiten der Funktionsdifferenzierung zum Ausdruck kamen, macht noch ein 
anderes Faktum die Säulentheorie problematisch. Das NS-Herrschaftssystem war in 
ständiger "Bewegung«, was nicht auf die faschistische Ideologie zurückzuführen ist 
(und etwa in der Theorie von der »Permanenten Revolution« von Sigmund Neu­
mann" zu einer besonderen Variante der Totalitarismustheorie geführt hat), sondern 
auf die in der kapitalistischen Gesellschaft notwendige Form der Durchsetzung 
ökonomischer und gesellschaftlicher Veränderungen: die Konkurrenz. Die Konkur­
renz wurde vor allem von Mason" als eine wesentliche Kategorie auch des politi­
schen Herrschaftssystems im Nationalsozialismus hervorgehoben. Dem Verständ­
nis dieses Momentes steht allzu oft ein Begriff von »Monopolkapital« (sowohl bei 
Neumann schon als auch in der DDR-Theorie) gegenüber, das Konkurrenz als 
»freie« und Monopolkapital entgegensetzt. Ungeachtet der tatsächlichen Verände­
rungen des Kapitalismus durch Konzentration und Zentralisation muß festgehalten 
werden, daß die Art und Weise, in der sich im Kapitalismus die Verwertung des 
Kapitals und damit Strukturveränderungen der gesellschaftlichen Reproduktion 
durchsetzen, die Konkurrenz bleibt, wie groß auch die Einzelkapitale immer sein 
mögen, wie mächtig sie im einzelnen durch Konzentration werden. Was sich ändert 
sind die Formen der Konkurrenz. 
Da der Faschismus alles andere als eine Planwirtschaft war, auf der anderen Seite 
aber in vielen Gebieten reglementierend eingriff, nahm die Durchsetzung und 
Artikulation von Interessengegensätzen in diesen Bereichen die Form der Konkur­
renz innerhalb und zwischen den "Selbstverwaltungsorganisationen«, deren Pen­
dants in der Partei- und Staatsverwaltung, in der DAF oder der SS etc. an. Hatte die 
Abschaffung des Parlamentarismus die Interessenkonkurrenz zwar von der überla­
gerung durch Interessen der Arbeiterklasse »entmischt« und schien daher die 
Beziehung von Kapital und Staat direkt und ungetrübt, so brachte die faschistische 
Partei mit ihrer Funktion, das Gesamtsystem plebiszitär (und auch das ist eine Form 
von öffentlichkeit, wie pervertiert aus demokratischer Sicht auch immer) zu 
legitimieren, die entpolitisierten und unterdrückten Interessen verzerrt wieder ins 
Kompromißsystem ein: sei es in dem Versuch, den Lebensstandard im »Altreich« 
bis in den Krieg hinein noch auf dem - ohnehin niedrigen - Vorkriegsniveau zu 
halten; sei es in der terroristisch-repressiven Seite der Integration, der »Rasseideolo­
gie«. Die Schachtschen Versuche (S. 119 ff.), den Antisemitismus aus dem autono­
men Bereich der Wirtschaft herauszuhalten, mußten mit der forcierten Kriegsvorbe­
reitung und der damit einhergehenden Hysterisierung der inneren Feindbekämp­
fung scheitern . 

.. Carl Schmltt, Der Hüter der Verfassung, Berlin 19J I, bes. S. 48-70. 
~s Sigmund Neumann, Permanent Revolutton, London 'I965. 
" Mason (FN JI), S. 482 ff. 
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Die Hauptprobleme der Konkurrenz im Bereich des Staates ergaben sich aus der 
Abschaffung der "freien Märkte« als Form der Konkurrenz für Geld und Kredit, 
Rohstoffe und Außenhandel, und auch für die Arbeitskraft. Die hier eingeführten 
»staatlichen« Reglementierungen (Neumann hat für diesen Bereich den Begriff der 
,.Befehlswlrtschaft« geprägt") waren in den meisten Fällen Resultat einer Zusam­
menarbeit von Kapital und Staats bürokratie oder Wehrmacht. Damit wurde aber die 
Konkurrenz eine Konkurrenz zwischen den politischen Institutionen selbsr" . Des­
halb scheint es nahezuliegen, diese - aus der Unklarheit der Trennlinien zwischen 
Staat und Gesellschaft, Politik und Okonomie erwachsenden - Konkurrenz- oder 
Entdifferenzierungsprozesse seien enrweder ein raffinierter Herrschaftstrick der 
Nazis (so in der Totalitarismustheorie) gewesen oder hätten zwangsläufig zu einer 
»Entscheidungsüberlastung,< der Herrschaftszentrale geführt". Mason hat dies zur 
These von "Primat der Politik« ausformuliert'·. 
Hieraus resultiert der zweite mögliche Einwand gegen Fraenkel: sein Bild von der 
Koexistenz von Maßnahmenstaat und Normenstaat gebe nur die Struktur des 
Herrschaftssystems in der Anfangsphase bis etwa 1938 wieder'"". An dieser Sicht 
sind zwei Momente richtig: der nationalsozialistische Staat hat (wobei immer 
analysiert werden muß, welche Funktion noch in den tradierten Formen der 
ökonomischen Autonomie und welche mittels bürokratischer übereinkunft und 
staatlicher Sanktionierung gelöst wurde) nach 1936 die Dimension seiner direkten 
Reglementierungen ökonomischer Prozesse ebenso erweitert wie sich die Institutio­
nen des politischen Maßnahmenstaates ausgedehnt haben. Kann man deshalb von 
einem »Machtzuwachs« der Partei sprechen, wie es eine an der Säulentheorie 
orientierte Faschismustheorie tut"? Systemtheoretisch gesprochen kann man gegen 
diese These einwenden, daß bei der überlastung der zentralen Entscheidungsin­
stanz, die zu krisenhaften Nichtentscheidungen oder dysfunktionalen Entschei­
dungsprozessen führt, sich zur Lösung der Probleme zwangsläufig »funktionale« 
Äquivalente«" ausbilden, im Faschismus in Gestalt zahlreicher »Unterregierungen« 
(der Ausdruck wurde im heutigen Italien - SOtto gioverno - geprägt, um die 
Tatsache der Verfilzung des Kapitals mit der DC und dem Staatsapparat unterhalb 
der parlamentarischen Kontrolle zu bezeichnen), die quer und gegen die offiziellen 
Entscheidungsstrukturen funktionierten. Gerade solche Querverbindungen haben 
sich in der Zeit zwischen 1937 (Amt für den Vierjahresplan) und 1942 ausgedehnt. 
Die Struktur der Koexistenz von Maßnahmenstaat und Normenstaat hat sich sicher 
verändert, als die beiden wesentlichen Methoden blieben sie jedoch konstitutiv für 
das nationalsozialistische Herrschaftssystem. 
Mit der forcierten Knegsvorbereitung muß in den Begriff des Maßnahmenstaates 

" F. Neumann (FN I), S. 140-296. 

" Vgl. Blanke (FN j7) . 
.. Konrad Schacht I Lutz Unterseher. Versuch zur SystematLSlerung des Chaos, In: KJ '970, S. 9-1l. 

jO Mason (und in semer Nachfolge auch neuere Vananten der Tocalitansmustheone. vgL etwa Marun 
Broszat, Der Staat Hit/ers. Grundlegung und EntwIcklung semer mneren Verfassung, München 1969) 
entWlckelt diese Th.,e auf der Grundlage der außenpolitischen, au f den Krieg zusteuernden Dynamik 
des FaschIsmus. Vgl. hierzu Teil IV dieser RezensIOn . 

• ~ Vgl. Bracherl Sauerl Schulz , Die nallonalsozlßlisusche Machtergreifung. Köln-Opladen 196j, S. 175. 
j7} f. 

.. So vor allem 5chwelczer (FN 1. S. S04-S8j). der den Faschismus 'n die beiden Phasen des . partlal 
fasClsmoo; und des »full faselsm- unteneilt. Vgl. meme RezenslOn m : Das Argument, Nr. 32. 1965, 

5.4 2 -44. 
,. Der Begriff ISt von Robert K. Merton In den SOZIOlogIschen Funktionalismus eingeführt worden und 

bezeichnet die Möglichkeit. bestlmrme Funktionen durch verschiedene Prozesse und Strukturen ersatz· 
weise zu erfüllen. Einige überlegungen zur Ausbildung funktionaler Aqulvalente Im FaschIsmus finden 
Sich bel SchachtlUnterseher (FN 49); vgl. auch Bernhard Blanke I Ulrich Jürgens I Hans Kastendiek. 
Zur neueren mar:wllSchen DiskUSSIOn über die Analyse von Form und Funktion des bürgerlichen Staates, 
m: Probleme des Klassenkampfs. Nr. '4/15. '974.5.5'-102. roo. 
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2J6 allerdings die Rüstungsvorbereitung (etwa auf dem Gebiet der Arbeitskräftelen­
kung) einbegriffen werden. Die äußere Feindbekämpfung trat an die Seite der 
inneren und veränderte die Methoden der Zusammenarbeit zwischen Staat und 
Wirtschaft, wie sie den Ausbau des traditionellen Maßnahmenstaates der inneren 
Feindbekämpfung forcierte. Aber mit dieser Ausdehnung entstand nicht endlich der 
»totale« Staat, sondern zunächst nur ein organisatorisches Chaos. Soweit dieses aus 
den Herrschaftsansprüchen des Nationalsozialismus resultierte, wirkte es sich im 
Bereich der ,.Politik« aus, d. h. in der Staatsverwaltung den Instanzen der Interes­
senvermitdung und -integration und der Legitimation (Partei und ihre Unterorgani­
sationen) und teilweise der Feindbekärnpfung, soweit diese die weitere Herauslö­
sung etwa der SS und der Sondergerichtsbarkeit aus dem traditionellen Gewaltappa­
rat betraf. Soweit das Chaos die Umorganisationen in der Okonomie betraf, hatte es 
andere Ursachen und Folgen als den endlich durch gesetzen Machtanspruch der 
faschistischen Partei. Die Probleme der ökonomischen Reproduktion resultierten 
aus den Zwängen der Kriegsvorbereitung, die selbst wiederum ein tiefer gehendes 
Problem reflektierten, in dem überhaupt die ganze Ursache des Faschismus lag, 
nämlich den im Grunde erst Anfang der 50er Jahre überwundenen, in der Weltwirt­
schaftskrise zum Ausdruck kommenden Umgruppierungsvorgängen im System des 
Kapitalismus im Weltrnaßstab. 
Die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Faschismus ent­
scheidet sich somit an der Frage, ob der Krieg das Produkt der Nazi-Strategie war, 
in die das Kapital nur widerwillig und allein der höheren Profite wegen eingestimmt 
hatte, oder ob der Zweite Weltkrieg selbst Produkt des Imperialismus war. In der 
bürgerlichen Faschismustheorie wird immer noch versucht, den Kapitalismus vom 
Faschismus dadurch reinzuwaschen, daß entweder das Fehlen von direkten Einflüs­
sen schon bei der Machtergreifung nachgewiesen wird" oder dies wenigstens für die 
unmittelbare Kriegsstrategie behauptet wird. In der DDR-Theone versteifte man 
sich jahrzehntelang auf die Widerlegung dieser Behauptungen durch den aktenkun­
digen Nachweis solcher Beziehungen, sei es bei der Machtergreifung, sei es bei der 
Kriegsvorbereitung, etwa beim Amt für den Vierjahresplan". So wichtig dieser 
Aspekt auch sein mag, er verfehlt letztlich die Frage nach dem Zusammenhang des 
Kapitalismus als System mit der spezifischen faschistischen Herrschaftsfonn. 

IV. Gesellschaftliche Krise und politischer Ausnahmezustand 

Die Frage nach dem Systemzusammenhang wird bei Ernst Fraenkel ansatzweise 
beantwortet. Wenn er den Faschismus als den Staat des permanenten Belagerungs­
zustandes bezeichnet, macht er diesen zwar an den Veränderungen der Verfassungs­
institutionen fest, aber in der Logik der Feindbekämpfung entdeckt er doch die 
Ursache für die institutionellen Veränderungen, die größte Krise des kapitalistischen 
Systems, und zwar im inneren wie auf dem Weltmarkt. Alle Faschismuserklärungen 
müssen von dieser Krise ausgehen". Dabei ist aber wichtig, daß die Krise nicht in 
den Etappen der politischen Geschichte analysiert wird: daß nicht etwa der Januar 
1933 als wesentlicher ,.Wendepunkt« genommen wird, dann das Jahr 1939 und 

IJ 50 neuerdings von Henry Ashby Turner jr., FaschISmus und KapItalismus In Deutschland, Görungen 
1972 (das besser heißen müßte: der Faschismus und die KapItalisten); Gerhard 5chulz, Aufstzeg des 
NatIOnalsOZialismus, Berün 1975; zu anderen NachweIsen vgl. Hennig (FN 41), 5. 34 H . 

.. Vgl. die Kontroverse m: Das Argument, Nr.47, 1968 ZWISchen Mason, Czichon, Eichholtz und 
Gossweiler. 

" 50 auch Kühnl (FN 40), 5. 77 1., 99 I. 
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schließlich der Zusammenbruch. Die Totalitarismustheorie orientierte sich bei der 
Vorstellung von der »permanenten Mobilmachung« ausschließlich an den Daten des 
Formenwechsels im Bereich des politischen Systems und an den Haupt- und 
Staatsaktionen auf dem Gebiet der Weltpolitik. Analog dazu orientierte sich die 
Darstellung des Nationalsozialismus als Herrschaftssystem an der Entwicklung des 
Terrors und der Terrorinstrumente. ~Das Leben im Dritten Reich«, wie es Shirer 
sinnig nennt", verschwand völlig aus dem Blickfeld. So werden die Etappen der 
ökonomischen Entwicklung nach den Etappen der Planungen in der Rüstungswirt­
schaft analysiert: 1933/34 bis 1936/37 (Vierjahresplan), 1938 bis 1942 (Ministerium 
Speer/Stalingrad), 1942 bis zum Zusammenbruch. Markierungspunkte sind dann die 
Vollbeschäftigung, mit der die Krise als überwunden erachtet wird, Rüstungswirt­
schaft in auf die Blitzkriegsstrategie dimensionierter Form, totale Rüstungswirt­
schaft ab 1942 (auch Fraenkel geht ähnlich vor, vgl. S. 208 f.). 
Die Probleme der kapitalistischen Reproduktzon unter faschistischer politischer 
Herrschaft lassen sich jedoch zureichend nur vom Verständnis des deutschen 
Kapitalismus als Teil des Kapitalismus als Weltsystem (»Imperialismus«) her begrei­
fen. Eine solche Theorie üegt noch nicht vor. Den bislang besten Ansatz hierzu hat 
m. E. Alfred Sohn-Rethel" geliefert (im übrigen auch aus einer Binnenperspektive, 
er hatte bis 1937 als Hilfskraft in einer Informationszentrale des Kapitals Einblick in 
die Interessenkämpfe und Strategien des deutschen Kapitals). Seine Argumentation 
soll hier kurz aufgegriffen werden. 
Der deutsche Kapitalismus - durch den verlorenen ersten Weltkrieg ohnehin in 
seinen Akkumulations- und Expansionsmöglichkeiten eingeschränkt - war durch 
die Weltwirtschaftskrise besonders stark getroffen. Um die Akkumulation wieder in 
Gang zu setzen, waren zwei Probleme zu lösen: einmal mußten die gerade von einer 
reformistischen Arbeiterbewegung (gewissermaßen als »Ersatz« für die nicht durch­
geführte Revolution von 1918h9) erkämpften Positionen rückgängig gemacht und 
die Bedingungen für eine rapide Erhöhung der Mehrwertrate hergestellt werden; 
zum zweiten mußten die aus der Weltwirtschaftskrise resultierenden divergierenden 
Interessen der Kapitale und der Großagrarier zu einem Ausgleich gebracht werden. 
Beide Aufgaben konnten die noch an den demokratischen Verfassungsstaat als 
allgemeinen Rahmen gebundenen Präsidialkabinette nicht lösen. Entscheidend ist 
aber, daß die Lösung bezder Probleme nur in einer Linie möglich war: die Wiederin­
gangsetzung der Akkumulation durch terroristische Unterdrückung der Arbeiter­
klasse war sowohl Voraussetzung einer neuen Strategie wie sie zugleich an die 
veränderte Weltmarkt -, d. h. Expansionsstrategie des Kapitals gebunden war. Die 
Expansionsstrategie (in Richtung einer mittelosteuropäischen Großraumpolitik) 
wurde aber, je mehr der Weltmarkt zerfiel, eine Notwendigkeit auch für jene Teile 
des Kapitals, die aus der Krise noch relativ stark hervorgegangen waren. Die Lösung 
des Agrarproblems konnte unter diesen Bedingungen auf Kosten der unmittelbar 
für den Konsum produzierenden kleinen Landwirtschaft und zugunsten der militär­
strategisch wichtigen, kapitalistisch produzierenden Großagrarier erfolgen. Die 
Reichswehr mußte von der »Rache für Versailles« nicht erst überzeugt werden. 

" ShiTer (FN 1) verwendet - und dann ist sem Buch prototypIsch für alle PopuLäTdarstellungen wIe 
Schulgeschichtsbücher - ganze 18 von rund 1100 Seiten auf dieses .Leben-, ansonsten besteht für ihn der 
deutsche Faschismus aus policischer Machtergreifung, Terror und Außenpolitik. 

" FN I. Von der WelrwlTtschaftskrise geht auch die matenalrelche Arbeit von Henrug (FN 41) aus. Für die 
folgenden Thesen stütze Ich mIch auf die bereits zitierte Literatur, die Im emzelnen nIcht mehr erwähnt 
Wird. Daneben müssen noch herangezogen werden: Rene Erbe, Die natlOnalsoz141iseuche Wirtschaftspo­
litik ]933-]939 Im LIchte der modemm Theone, Zünch 1918: Kurt Gossweiler, Großbanken, lndustne­
monopole, Staat. OkonomJe und Politik des staatsmonopolisuschen Kapitalismus m Deutschland '9'4 
bIS '931, Berlin (DDR) '971: Dieter Petzma, Autarkzepolitik Im Dntten Reich, Sturtgart 1968. Vgl. ,m 
übngen die Literaturangaben bel Henmg. 
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2J8 Unterhalb der machtpolitischen und institutionellen" übereinkunft« der verschie­
denen Fraktionen der herrschenden Klasse existierte also am Ende der Weimarer 
Republik eine materielle Identität ihrer »Interessen«, die aus der ökonomisch 
zwingend gewordenen Krisenlösungsstrategie des deutschen Kapitalismus resultier­
te. Da diese Strategie die Unterdrückung der Arbeiterklasse voraussetzte, war die 
terroristische Diktatur der Nationalsozialisten nur die »logische« Konsequenz, 
nachdem eine revolutionäre Lösung der Krise aufgrund der Zersplitterung und der 
Schwäche der deutschen Arbeiterbewegung nicht möglich gewesen war. Nun 
bedeutet diese materielle, d. h. funktionelle Identität der »Interessen« der verschie­
denen Herrschaftsträger in Okonomie und Politik keineswegs eine lückenlose 
übereinstimmung ihrer Handlungen im einzelnen oder über die jeweiligen Maß­
nahmen und Etappenbestimmungen im Rahmen einer perspektivisch gleichlaufen­
den Strategie. Wer diese sucht - oder verneint - hat das zentrale Problem immer 
schon verfehlt. Eine Systemanalyse der Reproduktionsprobleme des deutschen 
Kapitalismus nach der Weltwirtschaftskrise - ökonomischer wie politischer Art -
muß unterscheiden zwischen den aus der gesellschaftlichen Totalität resultierenden 
allgemeinen Zwängen in einer bestimmten historischen Phase und der Art und 
Weise wie sich diese Zwänge auf der Ebene der »gesonderten«" gesellschaftlichen 
Bereiche oder politischen Institutionen und in deren wechselseitigem Zusammen­
spiel jeweils durchsetzen. 
Wenn sich deshalb im Verlaufe der Entwicklung nach 1933 immer wieder "Krisen« 
einstellten, die eine Umgruppierung der Machtgruppen oder der institutionellen 
Organisierung der Krisenlösung und der Rüsrungswirtschaft erzwangen, so sind 
daraus nicht nachträgliche - hypothetische - Alternativen zu konstruieren, ob das 
Kapital nicht vielleicht doch die Faschisten noch hätte loswerden können oder 
umgekehrt die Faschisten nicht vielleicht doch die Herrschaft über das Kapital 
gewonnen haben. Der imperialistische Krieg war gewissermaßen in den Strukturda­
ten und den Entwicklungslinien von 1929 H. vorprogrammiert - und hätte nur 
durch eine sozialistische Revolution in Deutschland verhindert werden können". 
Einmal in Gang gesetzt, war die Entwicklung irreversibel geworden, die allgemeine 
Tendenz der gesellschaftlichen Entwicklung bestimmte nun das »Verhalten« der 
Akteure im Bereich der ökonomischen, sozialen und politischen Bewegung. 
Somit war die faschistische "Führergewalt« im doppelten Sinne Produkt einer Krise: 
sie war notwendig, um den Umbau des politischen Systems zum Zwecke der 
terroristischen Unterdrückung der Arbeiterklasse und der allgemeinen Militarisie­
rung der Gesellschaft durchzuführen; sie war zugleich Produkt eines Zerfalls des 
Weltmarktes und mit ihm des Zerfalls der nach 1.918 gegründeten internationalen 
Systembeziehungen, auch in diesem Felde war sie »Ausnahmegewalt«, nämlich 
Kriegsgewalt (vgl. die Kritik Fraenkels an der NS-Völkerrechtstheorie, S. 97,137 f., 
169). Und das Kapital konnte die Faschisten nicht los werden, wenn es nicht gelang, 
die wirtschaftliche Entwicklung im Rahmen eines relativ freien Weltmarktes zu 
»normalisieren«. Die Nationalsozialisten konnten gar keine andere Politik machen 
als die der Weltkriegsvorbereitung mit allen inneren wie äußeren Konsequenzen. 
Daran mußten auch alle »Normalisierungsversuche« scheitern, die während der 
N5-Herrschaft immer wieder stattfanden und heute gern als Zeichen des innerbür­
gerlichen Widerstandes gewertet werden. 50 werden die Jahre 1936/37 gerne als 
»Entscheidungsjahre« dargestellt. Die Vollbeschäftigung war erreicht, was hätte 

I' Vgl. hierzu Blanke/Jürgens/Kastendiek (FN 51); Joachim Hirsch, Staatsapparat und Reproduktion des 
Kapitals, FrankfuniMain 1974, Teil 1. 

" Insofern hat OpltZ (FN 10) mIt semer Kntik an früheren Thesen von mir (FN 37) recht, er selbst löst das 
Problem mit dem VerweIS auf die .Verantwortung des Monopolkapitals« (S. 572) aber kemeswegs. 
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näher gelegen als - wie es aus Kreisen der Konsumindustrie damals gefordert wurde 
- auf ~Friedenswirtschaft« umzuschalten und sich dem Weltmarkt wieder zu 
öffnen? Doch zu diesem Zeitpunkt erlebte die Weltwirtschaft gerade einen zweiten 
Einbruch, der auch das New Deal-Experiment in den USA traf. Eine andere 
Strategie hätte das deutsche Kapital erneut vor die Probleme gestellt, die es mit der 
überwindung der Folgen der Weltwimchaftskrise aufgrund nationalstaadicher 
Abkapselung gerade überwunden glaubte: die erneute Krise und die Unmöglichkeit, 
die Arbeiterklasse wieder mittels integrationistischer Tarif- und Sozialpolitik zu 
befrieden. Ein relevanter innerbürgerlicher Widerstand gegen den Faschismus war 
unter der Drohung der letzten Weimarer Frontstellungen unmöglich geworden. 
Die an der Theorie vom Monopolkapital orientierte Faschismustheorie verweist an 
diesem Punkt gerne auf eine Machtverlagerung innerhalb der Fraktionen des 
Kapitals die zur Fortsetzung der Kriegspolitik geführt habe, vor allem auf die 
Dominanz der IG-Farben-Industrie unter dem Vierjahresplan. So richtig dieser 
Hinweis für die Widerlegung der Theorie vom gesteigerten Machtzuwachs der 
Nationalsozialisten ist, so unzureichend ist er, um die allgemeinen Tendenzen der 
Expansionsdynamik des NS zu erklären. Aber auch die besonderen Probleme, die 
sich nach I936/37 stellten, werden mit dieser auf institutionelle Machtbeziehungen 
fixierten Theorie nicht erklärt. In der Tat stellt nämlich dieser Zeitpunkt einen 
~ Wendepunkt« dar, wenn man in Betracht zieht, daß die kapitalistische Reproduk­
tion nicht per se auf Rüsrung hin strukruriert ist. Zwar konnten die überkapazitäten 
nach I932 vor allem durch die Ingangsetzung der Rüsrungsproduktion wieder voll 
genutzt werden, eine »militarisierte« Wirtschaft war in Deutschland damit noch 
keineswegs hergestellt. Unter den Bedingungen der Abschließung vom Weltmarkt 
und unter den Bedingungen der bis I936 inganggesetzten spezifisch faschistischen 
Konjunkrur mußte so zwar einerseits der eingeschlagene Weg fortgesetzt werden, 
dieser erzwang aber zugleich relevante Umgruppierungen. Die Rüsrung hatte 
nämlich die Disproportionalität der kapitalistischen Reproduktion nur noch ver­
stärkt. Die Finanzierung des Rüstungsprogramms hatte eine versteckte Inflation 
erzeugt, die im Vergleich der Währungen auf einem offenen Weltmarkt" unmittel­
bar zu Tage getreten wäre. Die faschistische Konjunktur beruhte alles in allem auf 
der durch staatliche Kredirfinanzierung vorweggenommenen Ausplünderung künf­
tig besetzter Gebiete. Dies sind die entscheidenden Momente, die auch die Verände­
rungen im Herrschaftssystem 'zur Folge hatten. 
Wenn man Etappen in der Entwicklung des deutschen Faschismus abstecken will, 
dann sind sie somit vom Verlauf der Krisenlösung und deren jeweiligen Schwer­
punkten her zu bestimmen. Auch die Entwicklungen im Herrschaftssystem des 
Nationalsozialismus sind dann als Ausdruck der latenten, durch die faschistische 
Organisation der Massen nur übertünchten, gesellschaftlichen Krise zu bestimmen. 
Eine der Logik gesellschaftlicher Krisenentwicklung und -lösung folgende Phasen­
einteilung müßte folgende Einschnitte machen: 
I. Die Ära Brüning, die den Anfang vom Ende des demokratischen Verfassungs­
staates darstellt, auf dem Hintergrund der voll ausbrechenden Weltwirtschafts­
krise". 
2. Die Zeit vom Sturz Brünings bis zum Herbst I934, mit dem "Umbau« des 
politischen Systems, der Auflösung des Systems der reformistischen Integration der 

.. Vgl. Chnstel Neusüß / Bernhard Blanke / Elmar Altvater. KapitalistIScher Weltmarkt und Weltwiih­
rungsknse, In: Probleme des Klassenkampfs, Nr. , '97'; Chnstel Neusüß, lmpenalismus und Welt· 
marktbewegung des Kapltau, Erlangen '972 . 

.. Insofern hat Anhur Rosenberg recht (GeschIChte der WeImarer Republik, FrankfuniMam 1961), wenn 
er das Ende der Weimarer Republik mll '930 ansetzt. 
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Arbeiterklasse unter Papen und ihrer endgültigen Unterwerfung durch die Faschi­
sten, dem Ende des faschistischen "Radikalismus« (SA) und der" Verstaatlichung« 
des Nationalsozialismus, der erfolgreichen Reorganisation der kapitalistischen 
Wirtschaft (Zwangskartellierung, Schacht etc.), vor allem der staatlich organisierten 
Abschottung zum kapitalistischen Welcmarkt. 
3. Die Zeit bis 1938, die schließlich die Durchsetzung der ,.Militarisierung« der 
Wirtschaft - auf der Grundlage des eingeschlagenen Wegs - bringt, mit ihren 
Umorganisierungen im Bereich der Rüstungswirtschaft (Vierjahresplan) und vor 
allem mit der Reorganisierung des Terrorapparates der SS und der Polizei, schließ­
lich der Ausschaltung traditional orientierter Kreise in der Reichswehr. 
4. Die Zeit von 1938 bis 1942, d. h. die imperialistische Politik auf den Krieg zu bis 
zur,. Wende« von Stalingrad, bestimmt durch ständige Umgruppierungen in der 
Organisation der Rüstungswirtschaft (was auch die noch an traditioneller Interes­
senpolitik orientierten ,.Selbstverwaltungsorgane« des Kapitals betraf), und des 
Herrschaftssystems insgesamt. 
5. Die Zeit des totalen Kriegs, gekennzeichnet durch eine in der Regie des Kapitals 
selbst organisierte Rüstungswirtschaft (Ministerium Speer), begleitet durch den 
Ausbau des SS-Staates mit KZ's und Judenvernichtung. Zunächst entsteht ein 
»Doppelstaat« ganz eigener Prägung, definiert durch die Grenzlinien zwischen dem 
»Altreich« und den besetzten und Kriegsgebieten, wo sich der SS-Staat in seiner 
ganzen technisch-kalkulierten Grausamkeit"' entfaltet. Je mehr aber Deutschland 
selbst Kriegsgebiet wird, desto mehr schlägt der totale Krieg auch nach innen in 
jenen »totalitären« Staat um, der bis heute das apokalyptische Bild des deutschen 
Faschismus im allgemeinen Bewußtsein geprägt hat. 
Erst in den beiden letzten Phasen, die Fraenkel nicht mehr analysiert hat, wird jene -
von der Ambivalenz einer faschistischen Herrschaft innerhalb einer bürgerlichen 
Gesellschaft geprägte - Koexistenz von Maßnahmenstaat und Nonnenstaat relati­
viert und der Nonnenstaat in seiner Bedeutung für die politische Reproduktion des 
Herrschaftssystems immer mehr verdrängt. 

V. Die »Einheitsfront der Naturrechtler~ und das Vorbild der »westlichen Demokra­
tren~ 

Ernst Fraenkel hat diese Entwicklung prognostiziert. Konstatiert er für die ersten 
Phasen des NS noch die Koexistenz von Irrationalität (Maßnahmenstaat) und 
technischer Rationalität (Normenstaat), so weiß er doch, daß sich die innere Logik 
des Faschismus auf den Krieg zu bewegt, daß die »ziellose Irrationalität« (S. 239 f.) 
des Faschismus nur das Ziel der totalen Destruktion haben kann. »Der Doppelstaat 
ist die notwendige politische Erscheinungsform einer an Spannungen reichen Zwi­
schenperiode«, da der Kapitalismus bereit ist, sich »jeder substanziellen Irrationali­
tät anzupassen, wenn nur die wichtigen Voraussetzungen für seine technisch-ratio­
nale Ordnung erhalten bleiben« (S. 241). Noch vor der Durchsetzung des SS-Staa­
tes, d. h. dem inneren »Ziel« dieser Zwischenperiode, spürt Fraenkel als Jude im 
Dritten Reich aufgrund der Bedrohung durch den »bürgerlichen« (S. 126) und den 
physischen Tod das kommende grausige Ende. Den Appeasement-Politikern aller 
couleur schreibt er ins Stammbuch: 

6, Vgl. hierzu das ebenfalls noch rucht übersetzte Buch von Raul Hilberg, The Dest7'uctron of the European 
lews. Chikago '961, der die Gesamtheit der VernIchtungsvorgänge analysIert und die notwendige 
Beteiligung sämtlicher Bürokratien (Gerichte und Gesetzeskommentatoren) an emem solchen .Unter­
nehmen. feststellt. Vgl. auch das (neu aufgelegte) Buch von Eugen Kogon, Der 55-Staat, München 1946. 

6, Fraenkel (FN 7), S. 2791., 295 I. 
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»Zu Begmn semer Herrschaft gab der Nationalsozialismus vor, aus staatspolitischen Gründen 
gegen den Kommunlsmus vorgehen und die kommunistische Partei hors La iOi stellen zu 
müssen. Nicht ahnend, wohin es führen werde, wenn em partielles RechtSvakuum geschaffen 
wird, gaben nur allzu viele hierzu ihre Zustimmung und bekannten sich ffilt wahrer Inbrunst 
zu dem Dogma aller gleichgeschalteten Opportunisten, daß, wo gehobelt wird, auch Späne 
fallen. (S. 86). 

Durch diese Erkenntnis und durch seme Kritik am Reformismus der Weimarer 
Sozialdemokratie und der Gewerkschaften (die die Tendenz hatten, »sich in Staats­
organe zu verwandeln«, S. 207) ist Fraenkel zwar nicht zum »Kommunisten« 
geworden, aber er teilt Rosa Luxemburgs Alternative "Sozialismus oder Bar­
barei«. 
Wie ist dann seine Kehnwendung nach 1945 zu erklären? Der New Deal, den er 
bewunderte, hat doch den amerikanischen Arbeitern nicht mehr gebracht als die 
reformistische Sozialdemokratie den deutschen in der Weimarer Zeit. Und der 
amerikanische Kapitalismus war vor faschistoiden Prozessen (wie etwa dem Mc 
Carthyanismus) ebenso wenig gefeit wie der deutsche. Aus Fraenkels Schriften 
während des Krieges lassen sich zwei Momente herauslesen, die ihn nach 1945 fast 
auf den rechten Flügel der Sozialdemokratie geführt haben. In seinen überlegungen 
zum Neuaufbau der deutschen Gewerks-:haften" kommt die Enttäuschung über die 
deutsche Arbeiterklasse zu Tage, die er nach 12 Jahren Drittem Reich als zu großen 
Teilen von den Ideen des Nationalsozialismus infiziert bezeichnet und der er 
deshalb keine autonomen sozialistischen Aktionen zutraut. Zum andern ist es die 
Enttäuschung über die Entwicklung der UdSSR unter Stalin mit der Konsequenz 
des scharfen Antikommunismus. 
Das sind jedoch nur die auf die Linke bezogenen politischen Faktoren. Hinzu 
kommt - und dieses Moment wird im »Doppelstaat« besonders deutlich - eine 
wesentliche überlegung, die sich schon bei Hermann Heller vor I933 findet: daß es 
in Anknüpfung an die klassischen bürgerlichen Ideen der Aufklärung, die er vor 
allem in den angelsächsischen Ländern verwirklicht sieht, gelingen müßte, eine 
»Einheitsfront der Naturrechtler« gegen die Barbarei zu bilden, die auch und vor 
allem noch das liberale Bürgertum umfaßt. Hier diente später die demokratische 
Koalition des New Deal als Vorbild. Die Erörterungen im »Doppelstaat« zum 
Problem des Naturrechts (S. 136-181) kreisen um diese Frage. Als Leitmotiv kommt 
hier für die Arbeiten Fraenkels nach 1945 schon eine Idealisierung der sogenannten 
»westlichen Demokratien« zum Vorschein. In dem späteren Sammelband 
»Deutschland und die westlichen Demokratien«" ist Fraenkel dann der Linie 
nachgegangen, die seine Naturrechtsüberlegungen im »Doppelstaat« bestimmte. 
Die deutsche Entwicklung erscheint nur noch als eine Sonderentwicklung, die es 
versäumt habe, den großen westlichen Demokratien nachzueifern und die deshalb 
nach dem Faschismus nur noch ein Ziel haben könne, nämlich sich endlich diesem 
Weg anzuschließen. 
Im »Doppelstaat« (und in Arbeiten zum Begriff des Rechtsstaats während des 
Krieges") wird diese Entwicklung an zwei markanten Punkten vorbereitet. Bei der 
Erörterung der Bedeutung des Ausnahmezustandes vergleicht Fraenkel die engli­
sche und amerikanische Regelung mit der deutschen Tradition. Er verweist vor 
allem darauf, daß dort die "Prärogative«, d . h. die unumschränkte Souveränität des 
Staates (ehemals des Monarchen) im Ausnahmezustand im Gegensatz zu Deutsch-
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land immer auf die normative Ordnung und deren Wiederherstellung bezogen ist, 
ein Maßnahmenstaat sich also nicht einmal theoretisch entwickeln könne. Auch 
hätten sich die Gerichte die Feststellung des Ausnahmezustandes stets vorbehalten. 
Daß die Prärogative in dem Augenblick verschwand, als das Bürgertum den Staat 
voll in seinem Besitz hatte, und es nun möglich war, den Ausnahmezustand 
ausschließlich in Bezug zur etablierten - nämlich bürgerlichen - RechtSordnung zu 
denken, weil Rechtsordnung und Staatsgewalt den gleichen gesellschaftlichen Inhalt 
hatten, vernachlässigt Fraenkel. Auch verweist der kritiklose Hinweis darauf, daß 
Bürgerkriegsrecht eben kein Recht sei ("Im Falle des offenen Bürgerkriegs ... 
stehen die unter den Bedingungen des martial law getroffenen Maßnahmen als 
staatliche Notwehrakte außerhalb der regulären Rechtsordnung«, S. 50) und die 
pure Hoffnung auf die Nachprüfbarkeit durch die Gerichte auf eine »reformisti­
sche« Blindheit, die nicht mehr sieht, daß dies ebenso gegen die Arbeiterklasse 
gewirkt hat (etwa bei der Bekämpfung des Chartismus im England des 19. Jahrhun­
derts) und wirken kann wie der Belagerungszustand des Nationalsozialismus". In 
gleicher Weise löst er das rationale bürgerliche Naturrecht von seinem gesellschaftli­
chen Hintergrund und analysiert es nur noch in der (subjektiv öffentlichen) 
Dimension der allgemeinen Menschen- und Bürgerrechte, nicht mehr aber in ihrer 
für die Entstehung und Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft funktionalen 
(»privaten«) Dimension. Daß das bürgerliche Naturrecht ebenso wie die bürgerliche 
Aufklärung Inhalte besaß und besitzt, die in der bürgerlichen Gesellschaft nicht zu 
verwirklichen sind, wird von ihm zwar im »Doppelstaat« noch gesehen; wirft er 
doch der Weimarer Sozialdemokratie vor, sie habe versucht, innerhalb der bürgerli­
chen Gesellschaft das Naturrecht zu verwirklichen - was unmöglich sei - und dies 
sei ihr zum Verhängnis geworden (S. 163)' Gleichwohl dominiert das politische Ziel 
einer antifaschistischen "Einheitsfront der Naturrechder« über solche kritischen 
Gedanken. Die schon eingangs erwähnte Ambivalenz der Fraenkelschen Theorie­
entwicklung zwischen den Formen, Institutionen und grundlegenden Legitimitäts­
vorstellungen des bürgerlichen Ver[assungsstaates einerseits und der Erkenntnis der 
bürgerlichen Gesellschaft als Klassengesellschaft (und des bürgerlichen Staates als 
Klassenstaat) andererseits wird durch die Bedrohung vom Faschismus und die 
Enttäuschung an einer entweder apathischen oder kommunistischen Arbeiterbewe­
gung fast völlig zugunsten des Verfassungsstaates entschieden. 
Von hier aus ergibt sich eine konsequente Entwicklung zu jenen Schriften Fraen­
kels, die ihn in der Bundesrepublik als Theoretiker der repräsentativen und plurali­
stischen Demokratie bekannt gemacht haben." In der Betonung der Bedeurung der 
Repräsentation kommt die totalitarismustheoretische Gleichsetzung von faschisti­
schen und kommunistischen Massenbewegungen und der Notwendigkeit von deren 
Abwehr zum Ausdruck (»plebiszitäre Herrschaft«, vgl. auch schon "Doppelstaat« 
S. 38); die Fraenkelsche Pluralismustheorie stellt im Kern die Rückkehr zur Hoff­
nung auf die friedliche Integration der Arbeiterklasse unter Mitarbeit der liberalen 
Bourgeoisie in den bürgerlich-demokratischen Verfassungsstaat und die Rekon­
struktion einer ausschließlich auf Tarif- und Sozialpolitik beschränkten Gewerk­
schaftsbewegung dar, wie sie in der Weimarer Republik schon in der Vorstellung 
von der "kollektiven« oder "dialektischen« Demokratie angelegt war. Allerdings 
sind dabei zwei wesentliche Punkte zu beachten. Zwar hat Fraenkel erstens an der 
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Renaissance des ,.Naturrechts« mitgewirkt, die nach 1945 auch und wesentlich dazu 
beitragen sollte, die bürgerliche Gesellschaft neu zu legitimieren, und in seiner 
Pluralismustheorie spielt der Gedanke, das »Gemeinwohl« nicht nur an den Kon­
sens durch gesellschaftlichen Interessenausgleich, sondern auch an übergeordnete 
Werte (»Basiskonsens«) zu binden, eine zentrale Rolle. Gleichwohl ist er mit den 
»ORDO«-Theorien neoliberal-katholischer Provenienz nicht in einen Topf zu 
werfen. Denn das zentrale Problem des pluralistischen Gemeinwohls ist für ihn 
zweitens nach wie vor der gesellschaftliche Interessenkampf - auch wenn er nun 
glaubte, das Naturrecht könne ohne Klassenkampf verwirklicht werden. Aus 
diesem Grunde kann - auch wenn Fraenkel selbst dieser Meinung war - der 
Pluralismus nicht bruchlos als »Staatstheorie des Reformismus«" bezeichnet wer­
den. Bestimmte theoretische Prämissen halten sich zwar durch die FrankeJsche 
Theorieentwicklung durch, aber im Gegensatz zu seinem Denken in der Weimarer 
Republik soll der ,.Pluralismus« eben kein Durchgangsstadium zum Sozialismus 
mehr sein. Das im Reformismus noch enthaltene Endziel jenseits der bestehenden 
Gesellschafts- und Verfassungsordnung ist aufgegeben. Die Kontinuität der Theo­
riebildung erstreckt sich somit nicht auf die politischen Vorstellungen. Nur unter 
Absehung von den Brüchen, die in der politischen Richtung Fraenkels feststellbar 
sind, oder wenn man sie als notwendig erachtet, kann man der Ansicht sein, der 
ehemalige Reformismus hätte sich zum, den bürgerlichen Staat bejahenden, Integra­
tionismus mit pluralistischen Vorzeichen wandeln müssen . 

.. Vgl. hierzu Wolfgang Müller, Der Pluralismus - die Staatstheone des ReformISmus, m: DoekerlSteffam 
(FN 8), S. 395-424. 
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